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s-ss
(A ls  M m m script gedruckt.)

-er Gerichte in den C M e-G ouvnllem eilts.
U m Ler

AllAcmcinc Bcstimiiiungc».
A r t .  1. D ie  G erich tsbarle it w ird ausgcübt durch: Genreiudegerichte, Friedensrich­

ter, Bezirksgerichte, Appellationsgerichte, Handelsgerichte und Oberhandelsgerichte.
A n  in.' D ie  Bestim m ungen über die A usübung der Gerichtsbarkeit durch die U ni­

versität D o rp a t, die Consistorien und die M ilitairgerichte sind in  besonderen 
V erordnungen enthalten.

A r t .  2. D ie  in  A rt. 1 bezeichneteu Gerichte sind für Personen aller S tü n d e  in 
C iv il- und S trafsachen zuständig. Von dieser Regel besteht eine A usnahm e für die G e­
meindegerichte und die Handelsgerichte.

A r t .  3. D ie  Gerichtsbarkeit wird ausgeübt: von dem Gemeindegerichte in  dem 
Gebiete einer oder mehrerer B auergem einden, von dem Friedensrichter in  einem beltimm- 
ten S p ren g e l, von dem Bezirksgerichte in  einem bestimmten Bezirke, von dem Appella- 
tivusgerichte in  einem G ouvernem ent, von dein Handelsgerichte in  der betreffenden tzstadt 
und 'deren P atrim on ia lgeb ie t, von dem O berhandelsgerichte in  den Bezirken der dem­
selben untergeordneten Handelsgerichte.

A n m . ' D ie  S prenge l der Friedensrichter und die Bezirke der Bezirksgerichte sind 
in  der B eilage zu diesem Artikel angegeben. Ueber die Handelsgerichte. V rgl. 
A rt. 39 ff.

A r t .  4. D ie  Bezirksgerichte haben in  den in  der S trafprozeßordnung  angegebenen 
Füllen  Geschworene, die Friedensrichter in den in  dieser Gerichtsverfassung angegebenen 
Füllen  Beisitzer hinzuzuziehen.

A r t .  5. F ü r  die Voruntersuchung in S traffachen  sind sur jeden Bezrrk U ntersu­
chungsrichter angestellt.

' A r t .  6. B ei den Bezirksgerichten und Appellatiousgerichten befinden frch B eam ten  
der S taa tsan w altsch aft.

A r t .  7. B e i jedem Gerichte befindet sich ein ausreichendes Kanzlerpersonal.
A r t .  8. D en  Gerichten werden Advoeaten, öffentliche N otare und A uscu ltan ten  

beigezühlt.
A r t .  9. D ie  Competeuz und das V erfahren der Gerichte, Untersuchungsrichter 

und B eam ten  der S taa tsan w altsch aft sind durch die C ivil- und S trafprozeßordnungen, 
sowie durch diese Gerichtsverfassung festgestellt.

A r t .  1t). Z um  Besten der Kanzleien der Gerichte werden Kanzlergebuhren nach 
einer besonderen Taxe erhoben.

A r t . 11 . D ie  S tra fg e ld e r , auf welche die Gerichte erkennen, fließen in  den G e- 
füngnißbau-Fonds des betreffenden G ouvernem ents.

A r t .  1 2 . D er Bestand des G em eindegerichts, die W ahl des Vorsitzenden und der 
Beisitzer desselben, deren A m tsdau er, D o ta tio n  u. s. w. verbleiben auf der bisherigen

Erster Titel.
Bon dm Gmmndegwchtm.
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Grundlage. Der Vorsitzende und die Beisitzer werden durch das Bezirksgericht im Amte 
bestätigt.

A rt. 13. Die Kanzlei- und Rechnungsgeschäfte des Gememdegerichts besorgt ein 
Gemeindegerichtsschreiber.

Derselbe wird von dem Gemeindegerichte angestellt, von dem Friedensrichter im 
Amte bestätigt.

Die Amtsdaner, Dotation u. s. w. desselben verbleiben auf der bisherigen Grundlage.
A rt. 14. Der Wirkungskreis des Gemeindegerichts erstreckt sich ausschließlich auf 

die Bauergemeindeglieder, in den in dem Art. 15 angegebenen Grenzen.
Anm. I n  Livland und Estland ist der Wirkungskreis des Gemeindegerichts be­

schränkt aus die Bauergemeindeglieder in dem engeren Sinne.
Art. 16. Zur Competenz des Gemeindegerichts gehören:
I. I n  nichtstreitigen Civilsachen:
1) die Obsignation und Sicherstellung des Vermögens der Minderjährigen und der 

unter Curatel zu stellenden Personen,
2) die Vorstellung von Vormündern und Curatoren zur Bestätigung durch den 

Friedensrichter,
3) die Inventur von Erbschaften und die Sicherstellung des Nachlasses, unter Be­

richterstattung an den Friedensrichter,
4) die Mitwirkung bei Erbtheilnngen,
5) die Protokollirung der vor Gericht verlautbarten letztwilligen Verfügungen, die 

Aufbewahrung der schriftlichen letztwilligen Verfügungen, so wie die'Einsendung derselben 
an den Friedensrichter, beziehungsweise an das Bezirksgericht, nach dem Ableben des 
Erblassers;

6) die Anlegung des Arrestes auf bewegliche Sachen oder Legitimationspapiere 
eines Schuldners;

7) die Bewerfftelligung von Auctionen und Taxationen,
8) die Verschreibung und Attestation von Verträgen.
II. In  streitigen Civilsachen der Bauergemeindeglieder unter einander:
1) die Verhandlung und Entscheidung der Streitigkeiten, wenn der Werth des Ge­

genstandes fünf und zwanzig Rbl. nicht übersteigt;
2) die Verhandlung und Entscheidung der Streitigkeiten über Antritt, Dauer und 

Beendigung des Dienstvertrages, über das Maas; oder die Art der Dienstleistung und über die 
Räumung oder Ueberlassung vermietheter Gegenstände, ohne Rücksicht auf den Werth des 
Gegenstandes.

Streitigkeiten unter Bauergemeindegliedern bis hundert Rbl. können von dem Ge­
meindegerichte verhandelt und entschieden werden, wenn beide Parteien ausdrücklich darum 
ansuchen.

II I.  I n  Strafsachen:
die Untersuchung und Entscheidung aller geringfügigen Vergehen der Bauergemein­

deglieder, sofern sie in dem Gerichtsbezirke des Gemeindegerichts gegen die öffentliche 
Ordnung oder gegen Bauergemeindeglieder begangen sind und nicht mit solchen Verbre­
chen oder Vergehen in Verbindung stehen, für welche der Friedensrichter, das Bezirksge­
richt oder das Appellationsgericht'zuständig ist.

Als geringfügige Vergehen gelten solche, welche durch die localen Polizeigesetze 
bedroht sind mit: Verweis, Abbitte, Widerruf, Geldstrafe bis fünfzehn Rbl., Arbeit auf 
höchstens fünf Tage, ohne Lohn und auf des Schuldigen eigene Kost, zum Besten der Ge­
meinde, oder Arrest auf höchstens fünf Tage, bei gewöhnlicher Kost oder bei Wasser und Brot.

A rt. 16. Das Gemeindegericht besorgt die Vollziehung seiner eigenen Entschei­
dungen, so wie der Entscheidungen anderer Gerichte, auf Grundlage der Bestimmungen 
der Prozeßordnungen.

Art. 17. Die gesetzlich gestatteten Rechtsmittel gegen das Verfahren und die Ent­
scheidungen des Gemeindegerichts sind bei dem Friedensrichter des betreffenden Spren-
gels zu verfolgen.

Zumter Titel.
Von den Friedensrichtern.

Art. 18. Für jeden Sprengel des Bezirks wird ein Friedensrichter bestellt.
A rt. 19. Der Friedensrichter hat für seine Amtsdauer innerhalb seines Spren-

gels seinen Gerichtssitz zu nehmen.



A r t .  2 0 . F ü r  die S te llv e r tre tu n g  des F rieden srich te rs  h a t d as  betreffende B e ­
zirksgericht zu sorgen, durch D e leg a tio n  eines G lie d e s , eines A u s c u lta n te n , oder einer 
an deren  geeigneten A m tsperson.

A r t .  2 1 . D ie  K anz le i- und  Rechnungsgeschäfte des F rieden srich te rs  besorgt ein 
A c tu a r . A ußerdem  besindet sich bei der K anzlei ein G erich tsd iener.

A r t .  2 2. Z u r  Com petenz des F rieden srich te rs gehören:
I . I n  nichtstreitigen C ivilsachen:
1 )  die O b s ig n a tio n  und S icherstelluug  des V erm ögens der M in d e rjä h rig e n  und  der 

u n te r  C u ra te l  zu stellenden P ersonen ,
2 ) die I n v e n tu r  von E rbschaften , die S icherstellung  des N achlasses, sow ie, w enn 

der W erth  der Erbschaft 3 0 0  R b l. nicht übersteigt, die E rlassung  von E d ie ta lla d u n g e n ;
3 )  die Bew erkstelligung von A uetionen  und T ax a tio n en ,
4 )  die M itw irku n g  bei E rb th e ilu n g en ,
5 ) die Bezeichnung der G renzen  in  N a tu r ,
6 )  die E r th e i lu n g 'v o n  Zeugnissen,
7 ) die Entscheidung von Com petenzstreiten u n te r  den G em eindegerichten des 

S p re n g e ls ,
8 )  die B estä tig u n g  der V orm ü n d er u nd  C u ra to re n , au f V orstellung des G em eiude- 

gerichts.
I n  den S tä d te n  sind die u n te r  den Z iffern , 1, 2, 3, 4  u nd  5 aufgeführten  machen 

den: örtlichen M ag is tra te , beziehungsweise der betreffenden U nterbehörde desselben zuständig.
I I .  I n  streitigen C ivilsachen:
n ) ohne Rücksicht aus den W erth  des G egenstandes:
1 ) S tre itig k e iten  der H andw erksm eister, G esellen und  L ehrlinge u n te r  e inander, 

der D ienstherren  m it den D ienstboren  und  T a g e lö h n e rn , der G ew erbsu nre rn ehm er m it 
den A rbeite rn , —  über Abschluß, B eg in n , D a u e r , E rfü llu n g  und  B eendigung  des betref­
fenden R ech tsverhältn isses;

2 ) S tre itig k e iten  der N erm iether und  M ie th e r , so w ie der V erpächter u nd  P äch te r 
städtischer Grundstücke, wegen R ä u m u n g  oder U eberlassung des gem ietheten oder gepachteten 
G egenstandes,

3 ) A lim entationsstreitigkeiten ,
4 )  S tre itig k e iten  über den Besitz,
5 ) Jn ju rie n k la g en ,
6 ) K lagen  au f V orw eisung (E x h ib itio n ) von G egenständen,
7 ) A nlegung  des A rrestes aus bewegliche S ach en  oder L eg itim atio n sp ap ie re  eines 

S c h u ld n e rs , so w ie V erh än gu n g  des persönlichen A rrestes gegen ih n ;
b )  m it Rücksicht au f den W erth  des G egenstandes:
1 )  V erh an d lu n g  und  Entscheidung von C onenrssachen, w enn  der A ctivbestand der 

C oncursm asse a n  W erth  3 00  R b l. nicht übersteigt;
2 ) T es ta rn en ts- u nd  N achlaßstreitigkeiten, u n te r  gleicher V oraussetzung,
3 ) S tre itig k e iten  über dingliche Rechte und  F o rd eru ng en  jeder A rt, w enn der W erth  

des G egenstandes 3 00  R b l. nicht übersteigt, und  w enn  nicht der F is c u s , die K irche, die 
R itte rsch aft, d a s  S t a d t ä r a r ,  öffentliche L ehransta lten  oder gemeinnützige S tif tu n g e n  a ls  
K läg er oder B ek lag te  betheilig t sind.

I I I .  I n  S tra fsa c h e n :
1 )  die U ntersuchung und  Entscheidung a lle r V erbrechen und  V ergehen , welche in  

G ru n d la g e  des am  20. N ovem ber 1 8 6 4  fü r die F riedensrich ter erlassenen Strafgesetzbuchs 
m it folgenden S tr a f e n  bedroht sind: E r in n e ru n g , B em erkung , V erw e is ; G eldstrafe  nicht 
über 3 0 0  R b l . ;  A rrest b is drei M o n a te ;  G efängnis; b is  zu einen: J a h re .

2 )  der Sühneversuch  in  den in  der S tra sp ro zcß o rd n u n g  angegebenen F ä llen .
A n m . D ie  u n te r Z iffer 1  bezeichneten V ergehen gehören nicht zur Com petenz des

Friedensrichters:
n )  w enn  die gesetzliche S tr a f e  m it der A usw eisung  des S ch u ld ig en  a u s  seinem A uf­

e n th a ltso rte , m it dem V erbote des H a n d e ls -  oder G ew erbsb etrieb es, oder m it 
der S ch ließung  einer H a n d e ls -  oder G e w e rb sa n s ta lt  verbunden  ist,

b )  w enn  die E ntschädiqunqsforderunq  für den e rlitten en  S chad en  oder N achtheil 
3 0 0  R b l. übersteigt,

e )  w enn  u nd  in  so w eit fü r den Angeschuldigten ein  G em eindegericht zuständig ist.
IV. I n  S ach en  der P o lize i:
D ie  der P o lize i zuständigen E rh eb u n g en , E rm itte lu n g e n  u nd  S ich erh e itsm aß reg eln , 

w enn  bei der V erübung  eines V erbrechens oder V ergehens, d a s  nicht zu seiner Z u stän d ig ­
keit gehört, die B e a m te n  der P o lize i nicht zur S te l le  sind.



I n  den Städten, in denen mehrere Friedensrichter bestellt sind, kann die Competenz 
unter sie der Art vertheilt werden, daß zur Competenz des einen von ihnen nur Civil- 
sachen, zur Competenz deS anderen nur Strafsachen gehören. , . .  ̂ ,

A rt. 23. Zur Competenz des Friedensrichters unter Zuziehung dreier stimmberech­
tigter Beisitzer (Art. 4) gehören: < ^   ̂ ^  .

1) die Verhandlung und Entscheidung aller C ivil- und Strafsachen, welche durch
die gesetzlichen Rechtsmittel aus den Gemeindegerichten seines Sprengels au ihn ge-

laugt und Attestation der nach den Bauerverordnungen schriftlich abzu­
schließenden Verträge. . , ^  ^

A rt. 24. Der Friedensrichter besorgt die Vollziehung lemer eigenen Entscheidun­
gen, so wie der Entscheidungen anderer Gerichte, auf Grundlage der Bestimmungen der
Prozeßordnungen. . ^  .

A rt. 25. Tie gesetzlich gestatteten Rechtsmittel gegen das Verfahren und die Ent­
scheidungen des Friedensrichters sind bei dem betreffendeu Bezirksgerichte zu verfolgen.

Dritter Titrt.
Bon den Bezirksgerichten.

Art. 26. Bezirksgerichte bestehen: 
in Livland: in Riga, Wenden, Dorpat, Pernau und Arensburg, 
in Estland: in Reval und Narva, 
in Curland: in Mitau, Goldingen, Libau und Jaeobstadt.

A rt. 2 7. Das Bezirksgericht besteht ans einem Präsidenten, emem Vreeprasiden-
ten, drei älteren und drei jüngeren Näthen. ^

Die Zahl der jüngeren Räthe in dem Rigaschen Bezlrksgenchte betragt fünf. Das
Bezirksgericht in Arensburg besteht aus einem Präsidenten, zwei alteren und zwei jüngeren
raryen.  ̂ ^

Außerdem gehören zu dem Bezirksgerichte: zwei Untersuchungsrichter, zwei Seere- 
taire, ein Secretairgehilfe und die erforderliche Anzahl Translateure, niederer Kanzler- 
beamten und Gerichtsdiener.

Zu dein Rigaschen Bezirksgericht gehören beziehungsweise 4 Untersuchungsrichter und 
zwei Secretairgehilfen; zu dem Arensburgschen Bezirksgerichte beziehungsweise ein Secretarre.

A rt. 28. Das Bezirksgericht besteht aus zwei Abtheilungen, die eine für Civilsachen, 
die andere für Strafsachen. I n  der einen Abtheilung sührt der Präsident, in der ändern 
der Vicepräsident den Vorsitz.

Das Bezirksgericht in Arensburg hat keine Abtheilungen.
A rt. 2 9. Zur Competenz des Bezirksgerichts gehören: ^
1) die Verhandlung und Entscheidung aller streitigen Civilsachen und aller Ätrafiachen,

— soweit dieselben nicht anderen Gerichten zngewiesen sind, , ^  <
2) die Verhandlung und Entscheidung aller streitigen Civilsachen und aller Strafsachen,

— welche durch die gesetzlichen Rechtsmittel gegen das Verfahren oder die Entscheidungen 
des Friedensrichters an dasselbe gelangt sind; , , . . ^  ^

3) alle Handlungen der freiwilligen Gerrchtsbarkert, ,o wert sie nicht den Gemeinde- 
gerichten oder Friedensrichtern zugewiesen sind, insbesondere:

a) die Rechte und Pflichten des Vormnndschaftsamtes in Bezug auf Ernennung 
von Vormündern, Curatoren und Beiräthen, aus Führung und Beendigung der Vormund­
schaften und Curatelen, ^ § . - . ^  <

5) die Rechte und Pflichten eines Hypothekenamtes m Bezug auf Entstehung und
Beendigung dinglicher Rechte und Forderungen,

e) Obsignation und Inventur des Vermögens,
<1) die Versteigerung von Immobilien,
e) die Aimahme und Aufbewahrung gerichtlich deponirter Geldsummen und 

Werthpapiere,
k) die Entscheidung der Competenzstreite unter den Friedensrichtern des Bezirks. 
Anm. 1. In  den unter Ziffer 1 aufgeführten Strafsachen hat das Bezirksgericht 

in den in der Strafprozeßordnung angegebenen Fällen zur Entscheidung der 
Schuldfrage Geschworene hinzuzuziehen.

Anm. 2. In  den Städten sind für die unter Ziffer 3 P. a, d und ä bezerchne- 
ten Sachen die örtlichen Magistrate, beziehungsweise die betreffenden Unter-



behördcn derselben, zuständig. D ie  Aussicht über die B ehörden  in  den in  den 
P .  n u nd  I) bezeichneten S ach en  fü h rt in  R ig a  u n d  R ev a l der M ag is tra t, 
in  den an deren  S tä d te n  d a s  betreffende A ppellationsgericht.

A r t .  3 0 . D a s  Bezirksgericht ordnet a n  die V ollziehung seiner eigenen Entschei­
d u ng en , so w ie der Entscheidungen an dere r G erich te , a u f G ru n d la g e  der B estim m ungen  
der P rozeßordnungen . .

A r t .  3 1 . D ie  gesetzlich gestatteten R ech tsm itte l gegen d a s  V erfah ren  und  die E n t ­
scheidungen des B ezirksgerichts sind bei dem betreffenden A ppellationsgerichte zu verfolgen.

A r t .  3 2 . A ppellationsgerichte sind: 
in  R ig a : fü r d a s  G o u v ern em en t L iv lan d , ^
in  R e v a l: fü r d as  G o u v ern em en t E s tlan d  und  die S t a d t  N a rv a ,
in  M i ta u :  fü r d as  G o u v ern em en t C u rla n d .

A r t .  3 3 . J e d e s  A ppellationsgericht besteht a u s  einem  P rä s id e n te n , einem  V ice-
präsidenten  u nd  acht O b e rrä th e n .

A r t .  3 4 . D ie  K anzlei des A ppella tionsgerich ts besteht a u s  einem  O bersecreta ire , 
zwei S e c re ta ir e n , zwei S ec re ta irsg e h ilfe n  und der nöthigen A nzah l T r a n s la te u re , n ie­
derer K anzleibeam ten  und  G erich tsd iener.

A r t .  3 5 . J e d e s  A ppellationsgericht zerfällt in  zwei D e p a r te m e n ts , d a s  eine fü r 
C iv il- , d a s  andere fü r S trafsachein  I n  dem einen D e p a rtem e n t fü h rt der P rä s id en t, in 
dem anderen  der V iceprästdent den Vorsitz.

A r t  36. Z u r  Com petenz des A ppella tionsgerich ts gehören:
1 )  die Fassung von V erw eisungs - ,  beziehungsweise Einstettungsbeschlüssen in

S tra fsach en , ^  ^
2) die V erh an d lu n g  und  Entscheidung von S taa tsv e rb rech en  u n d  V ergehen , m  den 

in  der S tra fp ro zeß o rd n u n g  angegebenen F ä llen ,
3 )  die V erh an d lu n g  und  Entscheidung von A m tsverbrechen un d  V ergehen , in  den 

in  der S tra fp ro zeß o rd n u n g  angegebenen F ä llen ,
4 t  die V erh an d lu n g  und  Entscheidung a lle r C iv il-  und  S tra fsa c h e n , welche durch 

gesetzliche R ech tsm itte l gegen d a s  V erfahren  oder die Entscheidungen des B ezirksgerichts 
an  d as  A ppellationsgericht ge lang t sind,

5 )  die Feststellung der Z uständigkeit der G erichte durch A u ftra g se rth e ilu n g , nach 
den B estim m ungen  der P rozeßo rdnungen ,

6 )  die Entscheidung von C om petenzstreiten, nach den B estim m ungen  der P rozeß­
ordnungen , , .. ... .

7 ) die G enehm igung  der V eräu ß eru ng  unbew eglichen V erm ögens M in d e rjä h rig e r, 
w enn der W erth  des G egenstandes 3 0 0  R b l. übersteigt,

8 )  die A nstellung der A dvoeaten, öffentlichen N o ta re  u n d  A u se u lta n te n .
A r t .  3 7 . D a s  A ppellationsgericht o rdnet a n  die V ollziehung seiner E ntscheidun­

gen oder b eau ftrag t d am it eines der ihm  un tergeo rdneten  G erichte.
A r t .  3 8 . D ie  gesetzlich gestatteten R ech tsm itte l gegen d a s  V erfah ren  u nd  die E n t ­

scheidungen des A ppetta tionsgench ts sind bei dein C assätionshos zu versolgeu.

A r t .  3 9 . I n  den S tä d te n  R ig a , P e rn a u , R ev a l, N a rv a , M ita u , L ib au  und  W in ­
d au  bestehen besondere H and elsg erich te , fü r alle H andelssachen , welche dem W erthe des 
S tre itg eg ens tan d es nach der Z uständigkeit des F rieden srich te rs  entzogen sind.

Vierter Titel
V on den Appellationsgcrichten.

V on den Handelsgerichten und Oberhandelsgcrichten.
Allgemeine Bestimmungen.



Art. 40. Die Handelsgerichte in Riga, Pernau, Mitau, Libau und Windau sind 
dem Oberhandelsgerichte in Riga, die Handelsgerichte in Reval und Narva dem Ober­
handelsgerichte in Reval untergeordnet.

A rt. 41. I n  den Städten, in welchen es keine Handelsgerichte giebt, werden Han­
delssachen, je nach dein Wertbe des Streitgegenstandes, von dem Friedensrichter, bezie­
hungsweise Bezirksgerichte verhandelt und entschieden; — in Dorpat sind zwei von der ört­
lichen Kaufmannschaft aus deren Mitte erwählte Sachverständige hinzuzuziehen.

Anm. M it höherer Genehmigung können Handelsgerichte auch in anderen Städten 
der Ostsee-Gouveruement's, auf Bitte der betreffenden Magistrate, errichtet werden.

A rt. 42. I n  den Handelsgerichten und den Oberhandelsgerichten führen den Borsitz 
rechtsgelehrte Richter; die Glieder werden aus dem Handelsstaude erwählt und heißen 
Handelsrichter. Für jeden Handelsrichter wird ein Substitut hestellt.

A rt. 43. I n  allen Rechtsstreitigkciten, für welche die Handelsgerichte und Ober­
handelsgerichte zuständig sind, steht denselben auch die Anlegung des Arrestes, die Anord­
nung von Maßnahmen zur Sicherstellnng des Streitgegenstandes und die Vollziehung ih­
rer Entscheidungen zu.

A rt. 44.' Zu Handelsrichtern und deren Substituten können nur solche Perionen
erwählt werden, welche von unbescholtenein Ruse sind, an den: Orte des Gerichts beständig
wohnen, daselbst den Handel wenigstens drei Jahre betriebe-: haben und mit keinen: ̂ der 
Glieder des Handelsgerichts, beziehungsweise des Oberhandelsgerichts in gerader Linie, 
oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandt, oder im ersten Grade ver­
schwägert sind, oder als Geschäfts-Eompagnons in Beziehung stehen.

A rt. 45. Die Wahl der Handelsrichter und deren Substitute wird in Riga in 
einer Versammlung der zur ersten, in de,: übrigen Städten in einer Versammlung der 
zur ersten und zweiten Gilde steuernden örtlichen, fremdstädtischcn und ausländischen 
Kaufleute christlicher Confessio,:, aus deren Mitte vollzogen.

Die Wahl der Glieder, insbesondere der des Oberhandelsgerichts, erfolgt unter 
möglichster Berücksichtigung der verschiedenen am Orte vertretenen Handelsbranchen.

A rt. 46. I n  Riga findet diese Versammlung unter dein ^Vorsitze des Präsidenten
des Börsencomito's, in den übrigen Städten unter dem Vorsitze des Vorstandes der
Kaufmannschaft statt.

A rt. 47. Die Gewählten werden von den: örtlichen Magistrate bestätigt.
A rt. 48. Die Wahlen geschehen nach absoluter iL>imn:enmehrheit.
A rt. 49. Die Dauer des Amtes der Handelsrichter und ihrer Substitute ist für

das Handelsgericht vier Jahre, für das Oberhaudelsgericht drei Jahre; in dem Handelsgericht 
scheiden alle zwei Jahre ein Handelsrichter und Substitut, in den: Oberhandelsgericht jedes 
Jahr ein Handelsrichter und L-ubstitut aus. Die zu diesen: Amte Erwählten dürfen d:e 
Annahme desselben nicht abtehnen.

A rt. 50. Die ausscheidenden Handelsrichter und Substitute sind wieder wahlbar; 
sie können jedoch in: Lause der nächsten vier Jahre die Wiederwahl ablehnen.

Wer 2 Mal das Amt eines Handelsrichters bekleidet hat, kann wider seinen Willen 
nicht wiedergewählt werden.

A rt. 51. Die Handelsrichter verwalten ihr Amt unentgeltlich, sie genießen aber 
während der Dauer ihres Amtes die Rechte und Vorzüge, welche den Gliedern des Be­
zirksgerichts beziehungsweise des Appellationsgerichts der Classe ihres Amtes nach zustehen.

' A rt. 52. Ein Handelsrichter tritt aus den: Amte:
1) wenn er in Insolvenz geräth;
2) wenn er seinen Wohnsitz verlegt oder statt des Handels ein anderes Gewerbe

ergreift; .
3) wenn er in irgend einen: der durch das Gesetz bestimmten Fälle seine Befähi­

gung zur Bekleidung von Wählämter verloren hat.

W. Von den Handelsgerichten.

1. Von dem Bestände.

A rt. 53. In  jedem Handelsgerichte fungiren neben dem Präsidenten zwei Han­
delsrichter. .  ̂  ̂ ^ ^

Art . 54. I n  Riga wird ein besonderer Präsident für das Handelsgericht bestellt; 
derselbe muß den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, die für den Präsidenten des Be­
zirksgerichts bestehen; er wird von der örtlichen Kaufmannschaft auf Lebenszeit gewählt.



Art. 55. I n  den übrigen Städten, in welchen Handelsgerichte bestehen, wird für 
diese entweder gleich wie in Riga ein besonderer Präsident bestellt, oder es wird zu dein 
Amte eines Vorsitzenden ein Glied des Bezirksgerichts von den Gliedern desselben und 
den Gliedern und Substituten des Handelsgerichts erwählt. Befindet sich an dem Orte 
kein Bezirksgericht, so steht dem örtlichen Friedensrichter der Vorsitz zu.

A rt. 56. Die Kanzlei des Handelsgerichts in Riga besteht auS einem Secretair, 
einem Secretairgehilfen und einem Coneursbuchhalter, nebst der erforderlichen Anzahl 
Gehilfen, niederer Kanzleibeamten und Gerichtsdiener.

A rt. 5 7. Das Handelsgericht in Riga ernennt die Beamten der Kanzlei und weist 
ihnen ihre Funktionen an.

In  den übrigeit Städten besorgt die Kanzlei des Bezirksgerichts, oder wo ein solches 
nicht vorhanden, die Kanzlei des Friedensrichters die Kanzleigeschäste des Handelsgerichts. 
I n  Libau besteht eine besondere Kanzlei, aus einem Protokollführer, der erforderlichen An­
zahl Kanzleibeamten und Gerichtsdiener.

I I .  Von der Competenz.

Art. 58. Zur Competenz des Handelsgerichts gehören:
1) alle Rechtsstreitigkeiten, welche den Handelsverkehr, insbesondere solche Rechts­

verhältnisse betreffen, welche dem Handel eigenthümlich sind, — ohne Rücksicht daraus, ob 
die Parteien zu den Kauflenten gehören oder nicht;

2) Klagesachen der Reichsereditanstalten wider Privatpersonen, mögen diese letzteren 
Kansleute sein oder nicht;

3) alle Handelsinsolvenz- und Handelsconeurssachen.
A rt. 59. Die unter Ziffer I  des vorhergehenden Artikels aufgesührten Nechtsstrei- 

tigkeiten können zum Gegenstände haben:
n.) alle Arten des Handels mit Erzeugnissen und Maaren, und zwar ohne Rücksicht 

darauf, ob derselbe nur Kaufleuten oder auch anderen Personen zusteht;
t>) der Handel der Fabriken und Betricbsanstalten, desgleichen der Buden-, Spei­

cher- und Magaziuhandel u. s. w.,
e) kaufmännische Aufträge über Kauf, Verkauf, Transport und Lieferung von Maaren; 
<I) Geldrimessen, Wechsel- und Banguieursgeschäftc; 
e;) Lieferungsverträge der Fabriken und Manufacturanstalten; 
l )  Schiffsbauten, alle Käufe, Verkäufe und Reparaturen von Schiffen, Schifssrhe- 

derei, Befrachtung oder Miethuug eines Schiffes;
Verbindungen zu Handelsgeschäften;

h) Wechselverbindlichkeiten;
i) Geschäfte, welche auf der Börse oder durch Makler geschlossen werden; 
ü) Verträge der Passagiere in Betreff ihrer Ueberfahrt auf Schiffen;
I) Seeasseeuranz, Havarie, Bodmerei und Schiffbruch, desgleichen Uebersegelungen 

und überhaupt Secereignisse;
m) Geschäftsverhältnisse der Kansleute, Banguieurs, Detailhändler und Makler mit 

den in ihren Handels-, Banguieurs- und Maklergeschäften thätigeu Personen.
A rt. 60. Der Competenz deS Handelsgerichts unterliegen nicht:
1) Klagen über Kauf und Verkauf von Erzeugnissen und Maaren für Haares Geld 

in Buden und auf Märkten, wenn dieselben nicht zum Weiterverkauf gekauft werden,
2) Weiterveräuszerungen, welche von Handwerkern vorgenommen werden, in so weit 

dieselben nur in Ausübung ihres Handwerksbetriebes geschehen.
A rt. 61. Das Handelsgericht ist die zweite und letzte Instanz in allen Handels­

streitigkeiten, welche von dem örtlichen Friedensrichter an dasselbe gelangen. I n  allen 
übrigen zu seiner Competenz gehörenden Sachen ist das Handelsgericht die erste Instanz. 

Anm. Ist ein Friedensrichter zugleich Präsident des örtlichen Handelsgerichts, so 
sind die Rechtsmittel gegen seine Entscheidringen als Friedensrichter in Handels­
sachen bei dem nächstbelegeuen Handelsgerichte zu verfolgen.

Art .  62. Die Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Handelsgerichte in Riga, Pernau, 
Libau, Mitau und Windau sind bei dem Oberhandelsgerichte in Riga, die Rechtsmittel 
gegen Entscheidungerr der Handelsgerichte irr Reval und Narva bei dem Oberhandelsge­
richte irr Reval zu verfolgen.

Art. 63. Das Handelsgericht entscheidet in allerr Fällen inappellabel irr Riga, 
wenn der Werth des Streitgegenstandes nicht 1000 Rbl. übersteigt, in den anderen 
Städten, wenn er nicht 400 Rbl. übersteigt.



I I I .  Von dem Geschäftsgänge.

A rt. 64. Die Sitzungen des Rigaschen Handelsgerichts finden täglich statt, mit 
Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

In  den Handelsgerichten der übrigen Städte werden die Sitzungen nicht täglich, 
sondern nur an bestimmten, durch die örtlichen Zeitungen bekannt zu machenden Wochen­
tagen abgehalten.

In  dringenden, leinen Aufschub leidenden Fallen tonnen außerordentliche Sitzun­
gen, selbst an'Sonn- und Feiertagen abgehalten werden.

A rt. 65. Das Handelsgericht hat die Sitzungszeit, dem Bedürfnisse des Handels 
entsprechend, anzuberaumen. . ^  ^

A rt. 66. Der Präsident leitet die Verhandlungen; bei Abwesenheit oder un Falle 
der Behinderung oder Ablehnung desselben vertritt seine Stelle ein Glied des Bezirks­
gerichts, oder, wo ein solches Gericht nicht vorhanden, der im Amte älteste Handelsrichter.

A rt. 67. Das Gericht ist zur Verhandlung und Entscheidung befugt, wenn der 
Präsident und die beiden Handelsrichter oder die -L-ubstituten derselben anwesend sind.

A rt. 68. Das Sitzungsprotokoll wird im Rigaschen und Manschen Handelsge­
richte von dem Secretair beziehungsweise dem Protokollführer geführt. I n  den übrigen 
Handelsgerichten führt das Protokoll der Secretair oder ein anderer Beamter des Bezirks­
gerichts, beziehungsweise der Actuar des Friedensrichters.

LA Von den Oberhandelsgerichten.

I. Von dem Bestände.

A rt. 69. Jedes Oberhaildelsgericht besteht aus einem rechtsgelehrten Präsidenten 
und aus drei Handelsrichtern.

A rt. 70.' Der Präsident wird von den Gliedern des Oberhandelsgerichts und 
des Appellationsgerichts gemeinsam aus der Mitte der letztern gewählt.

A rt. 71. Die Geschäfte des Oberhandelsgerichts werden von einem besondern Se­
cretair und der Kanzlei des Appellationsgerichts'besorgt.

II. Von der Competenz.

A rt. 7 2. Die OLerhandelsgerichte in Riga und Reval verhandeln und entscheiden 
alle Streitsachen, welche durch die gesetzlichen Rechtsmittel aus Leu ihnen untergeordneten 
Handelsgerichten an sie gelangt sind.

A rt. 78. Gegen die Entscheidungen der Oberhaudelsgerichte ist kein Rechtsnut­
tel zulässig.

II I.  Von dem Geschäftsgänge.

Art. 74. Die Sitzungen in den Oberhaudelsgerichte,c werden nach Bedürsniß
abgehalten.  ̂  ̂  ̂ ^

Art .  75. Der Präsident leitet die Verhandlungen; Le, Abwesenheit oder un Falle 
der Behinderung oder Ablehnung desselben vertritt seine Stelle ein anderes Glied des
Appellationsgerichts.  ̂ ^

Art. 76. Das Oberhandelsgericht ist zur Verhandlung und Entscheidung befugt, 
wenn außer dem Vorsitzenden die drei Handelsrichter oder deren Substitute anwe­
send sind.

Sechster Titel.
Von den Beamten der Staatsanwaltschaft.

Art. 7 7. Die Organe der Staatsanwaltschaft sind die Staatsanwalte und deren 
Gehilfen; sie stehen unter der Oberaufsicht des Justizministers, als des Generalstaats­
anwaltes.  ̂ ^

Art. 78. Bei jedem Bezirksgerichte und bei jedem Appellaüonsgerichte befinden 
sich ein Staatsanwalt und je nach Bedürsniß ein oder mehrere Gehilfen.

Art . 7 9. Die Gehilfen der Staatsanwalte suugiren unter Anleitung des Staats­
anwaltes, bei welchem sie angestellt sind. Die Staatsanwalte der Bezirksgerichte sind den



Staatsanwalten der Appellationsgenchte, die letzteren unmittelbar dein Justizminister 
untergeordnet.

'A rt. 80. Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben bei ihren Anträgen einzig 
und allein ihrer Ueberzeugung zu folgen und die bestehenden Gesetze zur Richtschnur zu 
nehmen.

A rt. 81. I n  jeder C ivil- und Strafsache darf der Staatsanwalt für seinen Ge­
hilfen eintreten und auf seine eigene Verantwortung die Fortführung der Sache über­
nehmen.

Art. 82. Die Staatsanwalte werden im Falle der Krankheit oder Abwesenheit 
durch ihre Gehilfen vertreten.

A rt. 83. Bei den Staatsanwalten sind Seeretaire angestellt. Das Gehalt der­
selben, sowie die Kanzleibedürfnisse werden aus den von der Staatsregierung angewie­
senen Etatsummen bestritten.

Art. 84. Die amtliche Thätigkeit der Staatsanwaltschaft ist auf Sachen der Ju­
stiz beschränkt.

A rt. 85. Wenn das Gericht bei Entscheidung einer Sache eine Lucke in den Ge­
setzen wahrnimmt und der Staatsanwalt die Anregung einer legislativen Frage für 
nothwendig erachtet, so hat derselbe, unabhängig von der in Grundlage der Civil- oder 
Strafprozessordnung getroffenen gerichtlichen Entscheidung, über die betreffende Lücke der Ge­
setze dem Staatsanwalte des Appellationsgerichts zu berichten. Dem Ermessen des letztern 
iss es anheimgestellt, die angeregte Frage zur Kenntniß des Jnstizministers zu bringen.

A rt. 86. Zu Staatsanwalten der Bezirksgerichte und der Appellationsgerichte, so 
wie zu deren Gehilfen können nur solche Personen ernannt werden, welche entweder ein 
juristisches Gradualexamen bei der Dorpater Universität bestanden, oder, wenn sie auf 
einer ändern Universität des In -  oder Auslandes die Rechte stndirt haben, in einer Prü­
fung bei der Dorpater juristischen Facultät genügende Kenntnisse des in den Ostsee-Gou­
vernements geltenden Rechts nachgewiesen haben.

A rt. 87. Außerdem müssen die mit einen: Amte der Staatsanwaltschaft zu be­
trauenden Personen mit der juristischen Praxis in den Ostsee-Gouvernements, sei es in 
einem Gerichte, oder bei der Staatsanwaltschaft, sei es als Friedensrichter oder Advo- 
caten sich beschäftigt haben, und zwar zur Erlangung des Amtes eines Gehilfen des 
Staatsanwaltes beim Bezirksgericht vier Jahre, zur Erlangung des Amtes eines Staats­
anwaltes beim Bezirksgerichte und eines Gehilfen des Staatsanwaltes beim Appellations­
gerichte sechs Jahre, und zur Erlangung des Amtes eines Staatsanwaltes beim Appella­
tionsgerichte acht Jahre.

A rt. 88. Die Staatsanwalte der Appellationsgerichte werden aus Vorstellung des 
Justizministers durch Allerhöchsten namentlichen Befehl ernannt. Die Gehilfen derselben 
und die Staatsanwalte der Bezirksgerichte werden auf Vorstellung des Justizministers 
Allerhöchst im Amte bestätigt. Die Gehilfen der Staatsanwalte der Bezirksgerichte wer­
den auf Vorstellung dieser Staatsanwalte durch den Justizminister angestellt.

A rt. 89. Die Seeretaire der Staatsanwalte werden von diesen angestellt.
A rt. 90. Die Beamten der Staatsanwaltschaft werden von derjenigen Autorität

aus dem Dienste entlassen, durch welche sie angestellt sind; ihre Versetzung hängt von der 
Autorität ab, welche dieses Amt zu besetzen berechtigt ist.

A rt. 91. Die Staatsanwalte erhalten, auf Anordnung des Justizministers, wenn 
sie nicht auf ihre Bitte in Grundlage des Art. 90 aus einer Stadt in die andere ver­
setzt werden, außer den Werstegeldern eine Unterstützung von 150 bis 500 Rbl., ohne 
Rücksicht auf die Entfernung.

A rt. 92. Die Beamten der Staatsanwaltschaft werden, außerhalb der Ferienzeit,
auf nicht länger als vier Monate beurlaubt: der Gehilfe des Staatsanwaltes von dem
Staatsanwalte, dem er beigegeben ist, der Staatsanwalt des Bezirksgerichts von dem
Staatsanwalte des Appellationsgerichts, der letztere von dein Justizminister.

A rt. 93. Ein Urlaub, der, außerhalb der Ferien, auf länger als einen Monat 
mit Beibehaltung des Gehalts, oder überhaupt auf länger als vier Monate erbeten wird, 
kann nur mit Allerhöchster Genehmigung ertheilt werden.

Anm. Hinsichtlich der Rechenschaftsberichte, des Schriftwechsels, der Rechte und 
Vorzüge im Dienste, der Beaufsichtigung und der Verantwortlichkeit gelter: 
für die Staatsanwalte die betreffenden Bestimmungen der Titel 7, 8, 9, 10, 
11 und 12.



Sirbrnter M tl.
Von der inneren Einrichtung der Gerichte.

Erste Abtheilung.
Von den Sitzungen der Gerichte.

A rt. 94. Die Gerichte hatten ihre Sitzungen in den dazu bestimmten Localen.
A rt. 95. Die Sitzungen der Bezirksgerichte in Strafsachen tonnen nach Erfor­

derniß auch außerhalb der Städte, in welchen sie ihre Sitze Haben, abgehalten werden.
A rt. 96. I n  dem Sitzungsloeale sind für die zum Bestände des Gerüchts mcht

gehörenden Personen besondere Plätze einzurichten. ^  ^   ̂ -
A rt. 97. Die Sitzung des Gerichts, desgleichen eures Departements oder eurer 

Abtheilung desselben, wird von den gesetzlich nicht behinderten Gliedern des Oerrchts, 
beziehungsweise des Departements oder der Abtheilung, gebildet; jedoch darf eure Srtzung 
nur stattfinden, wenn nicht weniger als drei Glieder an derselben Therl nehmen.

In  besonderen irr den Prozeßordnungen angegebenen Fällen ist zur srtzung eure 
größere Anzahl Richter erforderlich.

In  der Sitzung muß ein Secretair anwesend fern. ^
In  den in den Prozeßordnungen angegebenen Fällen mutz rn der Srtzung dre

Staatsanwaltschaft vertreten sein. ^  ^
A rt. 98. Zur Ausführung der die Aufrechthaltung der Ordnung un tzsrtzungss 

locale betrefferrden Anordnungen des Vorsitzenden muß ein Gerichtsdiener anwesend fern.
A rt. 99. Die Sitzung wird von dem Vorsitzenden eröffnet und ge>chlosten.
I n  Abwesenheit des Präsidenten oder des AilnPräsidenten vertrrtt denselben, nut

allen ihm zustehenden Rechten und Pflichten, das älteste Glred des Gerrchtv
Art. 100. I n  Ermangelung der erforderlichen Anzahl (Meder ladet der Vor­

sitzende ein Glied einer anderen Alstheilung desselben Gerichts zur srtzung eur.
A rt. 101. Wenn nicht auf die in dem Art. 100 angegebene Werse dre erforder­

liche Anzahl Glieder ergänzt werden kann, so werden eurbenrfen.ru das Bezrrksgerrcht 
ein Untersuchrurgsrichter oder errr Friedensrichter, in das Appetlationvgerrcht eur Glred
des örtlichen Bezirksgerichts, nach Bestimmung des Vorsitzenden dresev Gerichts; zedoch
kann Niemand einberuferr werden, der an der Verhandlung und Entlcherdung der betref­
fenden Sache bereits als Richter in einem ändern Gerichte Therl genommen hat. , ,

A rt. 102. I n  einer und derselben Sitzung dürfen nicht als Rrchter drepeirrgen 
thätrq sein, welche mit einander in gerader Linie, ohne Rücksicht auf den Grad, rn der 
Seitenlinie bis zum vierten Grade einschließlich verwandt oder brs zum zwerten Grade

^  A rt 103. Sitzungen halten: die Gernerrrdegerichte mindestens ein Mal in der 
Woche- der Friedensrichter an allen Wochentagen mit Ausnahme des Sonnabends; der 
Friedensrichter mit Zuziehung von Beisitzern zwei Mal in jedem Monate; das Bezrrks- 
gericht und das Appellationsgericht an allen Wochentagen mrt Ausnahme des Sonnabends.

Ueber die Sitzungen des Bezirksgerichts unter Zuziehung von Geschworenen enthalt 
die Strafprozeßordnung die näheren Bestinunungen. . .

A r t 104 Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen in den Sitzungen, wacht
über die Beobachtung des Anstandes in denselben so wie der Ordnung, in welcher die 
Sachen zu verhandeln und zu entscheiden find. Er ertheilt denen das Wort, die an eer 
mündlichen Verhandlung Theil zn nehmen befugt sind.  ̂  ̂  ̂ ^

A rt. 105. Die Sitzungen der Gerichte sind thecks Sitzungen der Departements 
oder Abtheilungen, theils Sitzungen aller Abtheilungen oder Departements (Plenar­
sitzungen).

Die Sitzungen sind berathende oder öffentliche. ^
A rt. 106 .' Berathende Sitzungen des Gerichts sinden statt:
1) zur vorläufigen Beprüfung des Entwurfs der Geichastsordnung des Gerichts;
2) zur vorläufigen Prüfung der Discipünarsachen gegen Glieder und andere

Beamten des Gerichts; . ,  ^  ^
3) zur Berathung der Sachen, welche die Justizverwaltung betreffen;
4) zur Erledigung von Fragen, welche Lei der Verhandlung der Sachen sich Her­

ausstellen und nach den Regeln der Civil- oder Strafprozessordnung in solcher Sitzung zu 
entscheiden sind.



A r t .  1 0 7 . D ie  in dem Art. 106 bezeichnetm Sitzungen werden bei geschlossenen
T hüren abgehalten. ^

A r t  1 0 8 . D ie Sitzungen zur V erhandlung und Entscheidung von C rv il- und 
Strafsachen werden öffentlich gehalten. D ie F ä lle , in welchen die Oeffentlichkeit ausge­
schlossen ist, sind in  den Prozeßordnungen angegeben. ^

A rt. 1 0 9 . I n  den öffentlichen Sitzungen darf N iem and die Nnhe und O rdnung  
stören und ist Jederm ann  verpflichtet, den betreffenden Anordnungen des Vorsitzenden sich
zu unterwerfen. . ^  ^

A r t  1 1 0  W enn ein Zuhörer der Verletzung der rn dem A rt. 109 enthaltenen
Regeln sich schuldig macht, so kann der Vorsitzende den Ruhestörer Hinausweisen, oder, 
wenn derselbe nicht Folge leistet, h inausführen oder bis auf vier und zwanzig S tu n d e n
in  H aft nehmen lassen. ^

A r t .  1 1 1 . W enn der S tö re r  der O rdnung  und Ruhe nicht zu erm itteln ist, oder
wenn die V erw arnungen des Vorsitzenden erfolglos sind, so kann Letzterer alle Z uhörer
aus dem Sitzungsloeale hinausweisen. ,

A r t .  1 1 N  D er Friedensrichter ist berechtigt, in  dem Sitzungsloeale anwesende 
Personen, welche die Ruhe und O rdnung  stören, zu verw arnen, im  W iederholungsfälle 
aber dieselben m it einer Goldbuße von fünf und zwanzig Kop. bis drei Rbl. zu strafen, 
oder den Ruhestörer an s  dem Sitzungsloeale hinauszuweisen. , ,

A r t .  1 1 3 . F ü r Verletzung der in  dem A rt. 109 enthaltenen Regeln durch eine bei 
der Sache betheiligte P erso n ' oder deren Bevollmächtigten darf der Vorsitzende dem S ch u l­
digen eine V erw arnung oder einen Verweis ertheilen, m it der A ndrohung, ^daß derselbe 
im W iederholungsfälle' au s  dem Sitzungszim m er werde entfernt und die Sache, ohne 
ihn weiter zu hören, werde entschieden werden. H ierauf kann der Schuldige bei aber­
m aliger Verletzung der Ruhe und O rdnung  aus dem Sitzungszim m er entfernt werden.

' A r t .  1 1 4 . D ie  in  dem Art. 109 enthaltenen Bestim m ungen gelten auch, wenn 
eine an der Sache betheiligte Person oder deren Bevollmächtigter beleidigende Aeußerun- 
gen gegen die Person , das P r iv a t-  oder Fam ilienleben seines G egners sich erlaubt oder 
so lche,'für den G egner nachtheilige Umstände offenbart, welche zu der E rläu terung  der
Sache nicht nothwendig sind. ,

A r t .  1 1 3 . D er Vorsitzende kann zur Wiederherstellung der O rdnung  m  der Satzung 
und zum Schutze der Freiheit und Sicherheit des Gerichts die Hilfe der O rtspolizei und
in außerordentlichen Fällen  des nächsten M ilita irconunaudo 's in Anspruch nehmen.
Requisitionen dieser A rt müssen pünktlich und unverzüglich erfüllt werden.

A r t .  1 1 6 . Plenarsitzungen der Gerichte finden statt:
1 ) zum V ortrage von A nordnungen, welche das Gericht oder die Gerichte über­

haupt betreffen;  ̂ ^
2) zur Anstellung der G lieder und anderen B eam ten der Gerüchte, deren W ahl oder 

Bestätigung in dem Amte von dem Gerichte abhängt; ^  ,
3) zur Bestimmung d a rü b er, welche G lieder des Gerichts die Ferren benutzen

können^ ^  Entscheidung über Dienstentlassung und Dienstentsetzung der G lieder und 
anderen B eam ten der Gerichte, irr G rundlage der Art. 196 und 198, und über B eu rlau - 
buug derselben in Gem äßheit des P .  1 des Art. 200.

zur Entscheidung von D iscipliuarsachen wider G lieder und andere Beam ten der
Gerichte (A rt. 2 4 4 ); , ^

6 ) zur Entscheidung über die Versetzung der G lieder und anderen B eam ten der G e­
richte in  den Ruhestand (A rt. 1 9 8 );

7) zur Feststellung der besonderen Geschäftsordnung für das Gericht (A rt. 1 2 4 );
8) zur Durchsicht der Jahresberichte über den Geschäftsgang und zur P rü fung  der 

von den untergeordneten Gerichten eingegangenen Jahresberichte (A rt. 131 und 13 3 );
9) zur Entscheidung der nach dieser Gerichtsverfassung, so wie nach der C ivil- oder 

S trafprozeßordnung an die Plenarsitzung verwiesenen Sachen;
A r t .  1 1 7 . D ie Plenarsitzungen sind nicht öffentlich; n u r bei Entscheidung von

Disciplinarsachen in dem in  dem Art. 248 bezeichnetm Falle werden die Plenarsitzun­
gen öffentlich gehalten. . .

A r t .  1 1 8 . D ie  Gerichte entscheiden nach absoluter Stim m enm ehrheit der anwesen­
den G lieder. B ei Stim m engleichheit giebt die S tim m e  des Vorsitzenden den Ausschlag. 
W eitere Bestimmungen über die Abstimmung eiithalten die Prozeßordnungen.

A r t .  1 1 9 . Neber die Sitzung des Gerichts wird von einem der Seeretarre  em 
J o u rn a l  geführt, welches enthält:

1) J a h r , M onat, Tag und S tu n d e  der Eröffnung der S itzung ;



2) die Namen der anwesenden G lieder;
3) die Sachen, welche verhandelt und entsckieven werden und . .
4 ) die Sachen, die ausgesetzt sind, so wie die Bemerkung, bis zu welcher Z elt und 

au s welchen G ründen dies geschehen.  ̂ ^
D a s  J o u rn a l w ird, nachdem die G lieder dasselbe durchgesehen, von dem Vorsitzen­

den nicht später a ls  am nächstfolgenden Gerichtstage unterschrieben und von dem Secre-
ta ir  contrasiqnirt. ^ ^   ̂ ,

A r t . 1 2 0 . Außer dem Jo u rn a le  wird in  jeder Grvrl- und jeder Strasiache em be­
sonderes Protokoll nach den Regeln der Prozeßordnungen ausgenommen. Diesen P ro to ­
kollen werden auch alle schriftlichen F ragen, Entscheidungen, abweichenden M ernungen u.
derql. binzugefügt. ^  ^

' A rt. 1 2 1 . M ittheilungen über die in  den öffentlichen Gerichtssitzungen verhandel­
ten Sachen können, in G rundlage der hierüber bestehenden besonderen Gesetze, durch den 
Druck veröffentlicht werden.

Zweite Abtheilung.
Von den Geschäftsordnungen der Gerichte.

A rt .  1 2 2 . D ie innere Einrichtung und der Geschäftsgang der Gerichte wird durch 
Geschäftsordnungen festgestellt. Diese sind eine allgemeine, für alle Gerichte der Osisee- 
Gonvernements, und besondere für jedes einzelne Gericht.

A r t . 12 3 . D ie allgemeine Geschäftsordnung w ird , auf Vorstellung des G eneral- 
G ouverneurs der O stsee-G ouvernem ents, durch die gesetzgebende G ew alt bestätigt und
abgeaildert. ^  Geschäftsordnung wird von jedem Gerichte in  den Ab-
theilunqen, in berathender Sitzung, und in  der Plenarsitzung beprüft.

A rt. 1 2 5 . D ie besondere Geschäftsordnung für den Einzelrichter wird von dem 
betreffenden Bezirksgerichte in seinen Abtheilungen, in  berathender S itzung, beprüft und 
in  der Plenarsitzung bestätigt. .

A rt. 1 2 6 . D ie besonderen Geschäftsordnungen dürfen nicht m it der allgemeinen
Geschäftsordnung in Widerspruch stehen.

A rt. 1 2 7 . D ie besondere Geschäftsordnung des Bezirksgerichts wird von dem Ap- 
pellationsgerichte bestätigt; die des letzteren bedarf keiner Bestätigung.

A rt. 1 2 8 . D ie besondere Geschäftsordnung wird nach ihrer Bestätigung bezie­
hungsweise Feststellung zur allgemeinen Kenntnis; gebracht und kann n u r in der m  den 
Art. 124 ff. angegebenen O rdnung abgeändert werden.

D ritte Abtheilung.
Von den Rechenschaftsberichten.

A rt .  1 2 0 . Jedes Gericht und jeder S ta a tsa n w a lt hat zu Anfang des Ja h re s  einen 
Rechenschaftsbericht für das abgelaufene J a h r  über die Z ah l der zur Verhandlung gekom­
menen und der entschiedenen Sachen, so wie über die Anzahl der wegen Verbrechen oder 
Vergehen Angeklagten anzufertigen. D er Bericht ist in der von dem Justizminister vorge- 
schnebenen Form  und Frist vorzustellen.

A rt. 1 3 0 . D er Rechenschaftsbericht wird für das Bezirksgericht und für das Ap- 
pellationsgericht von dein betreffenden Vorsitzenden, unter M itwirkung des S taa tsa n w a lte s  
des Gerichts, abgesaßt. ^

A rt. 1 3 1 . D er Rechenschaftsbericht des Bezirksgerichts wrrd in der Plenarsitzung 
desselben geprüft und dem betreffenden Appellationsgerichte vorgestellt.

A rt.' 1 3 2 . D er Friedensrichter hat seinen Rechenschaftsbericht dem betreffenden B e­
zirksgerichte vorzustellen, welches aus den Berichten sämmtlicher Friedensrichter seines 
Bezirks einen allgemeinen Rechenschaftsbericht abfaßt und mit dem seinigen dem Appella­
tionsgerichte unterlegt.

'A r t .  1 3 3 . Aus den Rechenschaftsberichten der B e z i r k s g ^  und des Appella- 
tiousgerichts wird ein allgemeiner Rechenschaftsbericht sür den ganzen Jurisdictionsbezirk 
des Appellatiousgerichts abgefaßt und, nach geschehener P rüfung in der Plenarsitzung des 
letzteren, nebst den Rechenschaftsberichten über die Thätigkeit der Friedensrichter dem. J u ­
stizminister vorgestellt.



A rt. 1 3 4 . D ie Rechenschaftsberichte der S taa tsan w alte  der Bezirksgerichte und 
deren Gehilfen werden dem S taa tsan w alte  des Apvellationsgerichts vorgestellt, welcher 
aus denselben und ans dem eigenen Rechenschaftsbenchte einen allgemeinen Rechenschafts­
bericht abfaßt und diesen dem Justizminister unterlegt.

A rt. 1 3 5 . Jedes Gericht hat bei Vorstellung seines Rechenschaftsbenchts die er­
forderlichen Erläuterungen, so wie eine Vergleichung mit dem Rechenschaftsberichte des 
vorhergegangenen Jah res hinzuzufügen.  ̂ ^   ̂ .

A r t. 1 3 6 . Wenn aus dem Berichte eine erhebliche Abnahme E r  Zunahme m 
der Z ah l der Sachen, der einen oder der ändern A rt, oder aller Sachen überhaupt, 
ersichtlich ist. so sind in der Vorstellung so weit möglich die Gründe für Abnahme oder 
Zunahme der Sachen, so wie die Gründe des beschleunigten oder verzögerten Fort­
ganges der Sachen anzugeben.

V ierte  A bth eilm ig .

Von den Feri en.
A rt. 137 . Die Präsidenten, Vicepräsidenten und Glieder der Gerichte, haben 

jährlich drei M onate Ferien; doch darf jeder Einzelne nur anderthalb M onate dieselben 
benutzen, wenn nicht die Glieder etwas Anderes vereinbart haben.

°A rt. 138 . Jedes Gericht hat vor Beginn der Ferien in einer Plenarsttzung 
darüber Bestimmung zu treffen, wer von den Gliedern die Ferien benutzen kann.

ander

Achter Til
Von dein Schriftwechsel der Gerichte und der Iustizbeaniten.

A rt. 139 . D ie Gerichte und die Justizbeamtcn eorrespvndiren sowohl unter ein-
 :r, a ls  mit den Behörden und Personen anderer Ressorts unmittelbar, mit Ausnahme
der in den Art. 140—146 angegebenen Fälle.  ̂  ̂  ̂ ^

A rt. 1 4 0 . D er Justizminister correspondirt m i^ den Gerichten entweder durch 
die Vorsitzenden derselben oder durch die Beamten der Staatsanw altschaft.

A rt. 1 4 1 . Die Beamten der S taatsanw altschaft correspondiren mit den Gerichten, 
bei denen sie nicht in Function sind, durch Vermittelung der bei diesen befindlichen
S taa tsanw alte .  ̂ ^

A rt. 142 . D er Schriftwechsel der Gerichte und Jnstizbcamten nnt den Behörden
und Autoritäten des Königreichs Polen und des Großsürsteiithiilns F in n lan d , wird in
derselben Weise wie mit den übrigen Behörden und Autoritäten des Reichs geführt. ^

D er Schriftwechsel mit den Gerichten und anderen Behörden des Auslandes erfolgt 
durch Vermittelung des Generalgouverneurs der Ostsee-Gouvernements.

A rt. 1 4 3 . D as  Appellativ,isgericht ertheilt den ihm untergebenen Gerichten und 
Beamten Befehle und erhält von ihnen Unterlegungen; mit den ihm nicht untergebenen 
Behörden und Personen, sowie mit den übrigen Appellationsgerichteil und mit Behörden und 
Beamten anderer Ressorts correspondirt es durch Mittheilungen.

A rt. 1 4 4 . D as Bezirksgericht ertheilt den Untersuchungsrichtern, den Beamten
der Polizei und den Friedensrichtern Vorschriften und erhält von ihnen Vorstellungen;
mit den übrigen Bezirksgerichten, so wie mit Behörden und Personen anderer Ressorts 
correspondirt dasselbe durch Mittheilungen. . . , ^

A rt. 1 4 5 . Die Untersuchungsrichter und die Friedensrichter correspondiren sowohl 
unter einander, a ls mit anderen Beamten und Behörden, ausgenommen mit den Appella­
tionsgerichten und Bezirksgerichten, durch M ittheilungen. ,

A r t. 1 4 6 . D ie Beamten der Staatsanw altschaft machen den Gerichten, bei 
welchen sie in Function stehen, Anträge, und erhalten von ihnen M ittheilungen; an die 
Polizei erlassen sie Requisitionen und erhalten von ihnen Mittheilungen.

A rt. 1 4 7 . D ie S taa tsanw alte  ertheilen ihren Gehilfen, die S taa tsanw alte  der 
Appellationsgerichte aber außerdem allen Beamten der Staatsanw altschaft in dem­
selben Gouvernement Vorschriften und erhalten von ihnen Vorstellungen. D ie einander 
gleichgestellten Beamten der S taatsanw altschaft, so wie die der verschiedenen Ju risd ic ­
tionsbezirke correspondiren mit einander durch Mittheilungen.



A r t .  1 4 8 . Jed e  Behörde und jeder B eam ter hat die gesetzlichen Requisitionen einer
anderen Behörde oder eines B eam ten  unverzüglich zu erfüllen und über die E rfüllung
die betreffende Behörde oder den B eam ten  zu benachrichtigen.

A r t .  1 4 9 . E rh ä lt  eine Behörde oder ein B eam ter über E rfü llung  einer R equi­
sition nicht rechtzeitig eine Benachrichtigung, so ist darüber dem S ta a ts a n w a lte  M it­
theilung zu machen.

Neunter Titel.
Von der Anstellung, Entlassung und Beurlaubung der Glieder 

und anderen Beamten der Gerichte.
Erste Abthe i l img.

V o n  d e r  A n s t e l l u n g .
I .  Von den Erfordernissen der Anstellung.

A r t .  1 5 0 . Z u  Richtern und B eam ten  der K anzlei der Gerichte können n u r rus­
sische U nterthanen bestellt werden.

A r t . 1 5 1 . A ls Richter und B eam ten  der Kanzlei der Gerichte können nicht ange­
stellt Werden P ersonen , die:

1 ) Wegen Verbrechen oder Vergehen in  Untersuchung oder vor Gericht stehen, oder 
in  Folge richterlichen U rtheils für strafwürdige H andlungen  einer G efängnisstrafe oder 
einer höheren S tra fe  unterw orfen , oder wegen Verbrechen oder V ergehen, welche diese 
S tra fe  nach sich ziehen, vor Gericht gestellt und nicht freigesprochen worden;

2) aus  dem Dienste durch richterliches Urtheil oder aus  der A dels-  oder einer 
anderen Corporation oder Gemeinde, auf Beschluß derselben, ausgeschlossen worden,

3 ) für insolvent erklärt sind, oder
4 )  wegen Verschwendung unter C ura te l  stehen.
A r t . 1 5 2 . Z u  P räsiden ten , Vicepräsideuten und überhaupt zu G liedern  der B e­

zirksgerichte und Appellationsgerichte, zu Friedensrichtern, Untersuchungsrichtern und O ber- 
seeretairen und Ä-ecretairen können, un ter Beobachtung der Bestim m ungen in  den A rt. 
1 53— 1 55 , Personen aller S tä n d e  bestellt w erden, welche entweder ein juristisches G ra -  
dualexam eu bei der U niversität D o rp a t bestanden, oder, wenn sie aus einer anderen 
U niversität des I n -  oder A uslandes die Rechte studirt, in  einer P rü fu n g  bei der D o r- 
patschen juristischen F a ru ltä t  befriedigende Kenntnisse des in  den O stsee-G ouvernem ents 
geltenden Rechts nachgewiesen haben.

A n m .  Während der ersten zehn J a h r e  nach E inführung  dieser Gerichtsverfassung 
können in den genannten Aemtern auch solche Personen aller S tü n d e  ange­
stellt werden, welche wenigstens drei J a h r e  in einem der Offtsee-Gouvernemeuts 
ein Richteramt oder die Advocatur oder das  Amt eines S ecre ta irs  eines G e­
richts verwaltet haben.

A r t .  1 5 3 . Z u  P räsidenten  und Vieepräsidenten der Bezirksgerichte und zu O ber- 
räthen  der Appellationsgerichte können n u r solche Personen gew ählt w erden, welche we­
nigstens vier J a h re  ein R ichteram t oder das Am t eines S ta a ts a n w a lte s  oder eines S e ­
cretairs eines Gerichts verw altet oder die A dvocatur betrieben haben.

A r t .  1 5 4 . D a s  Amt eines R athes des Bezirksgerichts kann n u r einer solchen P erson 
übertragen w erden, welche wenigstens zwei J a h re  a ls  R ichter, U ntersuchungsrichter, S e -  
cretair eines G erichts oder Advocat wirksam gewesen ist.

A r t .  1 5 5 . D a s  A m t eines P räsiden ten  oder Vicepräsidenten des A ppellations­
gerichts w ird n u r solchen Personen a n v e rtrau t, welche wenigstens vier J a h re  ein Richter­
am t in einem Bezirksgerichte oder das Am t eines S ta a ts a n w a lte s  des A ppellationsge­
richts bekleidet haben.

LI. Von der W ahl und Bestätigung.

a )  V o n  d e r  W a h l  u n d  B e s t ä t i g u n g  d e s  F r i e d e n s r i c h t e r s .

A r t .  1 5 6 . D er Friedensrichter w ird von den Eingesessenen seines S p ren g e ls  ge­
w ählt.

A r t .  1 5 7 .  Z u r  W ahl eines Friedensrichters für einen S p ren ge l au f dem Lande 
sind berechtigt:



unm ittelbar: die Ei.qenthümer, Pfandbesitzer und sonstigen Nukungseigenthümer 
der privaten Landgüter (R ittergüter und bürgerliche Lehen), die temporäreil Besitzer der 
K ronsgüter, die Ritterschaft, S täd te , Kirchen und S tiftungen für ihre Laudgitter, M  
In h a b er der u n d .K  und zwar für jedes dieser G üter
m it einer S tim m e;

d) m ittelbar, durch Repräsentanten: die Eigenthümer, Psandbesitzer und sonstigen N u- 
tzungseigenthümer aller übrigen ländlichen Grundstücke, sowie die Pächter solcher Grundstücke.

A rt. 1 5 8 . Befindeil sich in einem Sprengel weniger a ls  fünf zur W ahl unm ittelbar 
Berechtigte, so vertheilen sie unter sich die all der Z ah l fünf fehlenden S tim m en, nach 
freier Uebereinkunft oder nach dem Loose.

A rt. 1 5 9 . D ie zur W ahl unm ittelbar Berechtigten können ihre S tim m en in Person 
oder durch Bevollmächtigte ausüben.

A rt. 1 6 0 . D ie zur W ahl m ittelbar Berechtigteil werden durch Glieder der G e­
meindegerichte des Sprengels repräsentirt.

A rt. 1 6 1 . D ie Z ah l dieser Repräsentanten (A rt. 160) muß so groß sein, wie die 
Z ah l der zur W ahl unm ittelbar Berechtigteil.

A rt. 1 6 2 . W enn das Amt eines Friedensrichters erledigt ist, ernennt das be­
treffende Bezirksgericht aus den Gutsbesitzern des Sprengels einen Vorsitzenden der W ahl­
versammlung und theilt ihm ein Verzeichniß derjenigen Candidateil mit, welche in Folge 
dessallftger Aufforderung zu dem Amte sich gemeldet haben.

A rt. 16 3 . D er Vorsitzende der W ahlversammlung fertigt hierauf eine Liste der 
zur W ahl unm ittelbar Berechtigten an und beruft die G lieder' der Gemcindeqerichte zur 
W ahl der Repräsentanten (A rt. 160).

A r t . 1 6 4 . D ie  Glieder der Gemeindegerichte wählen, unter der Leitung des dem 
Dienstalter nach ältesten Vorsitzenden der Gemeindegerichte, die Repräsentanten aus ihrer 
M itte.

A rt. 1 6 5 . Nach vollzogener W ahl dieser Repräsentanten beruft der Vorsitzende der 
W ahlversammlung (A rt. 162) durch ein mindestens vierzehn Tage vorher zu erlassendes 
Rundschreiben die zur W ahl unm ittelbar Berechtigten und die Repräsentanten der zur 
W ahl m ittelbar Berechtigteil zu einer W ahlversammlung, unter M ittheilung des Verzeich­
nisses der Candidaten (A rt. 162).

A rt. 1 6 6 . I n  der W ahlversammlung kann zur W ahl nur geschritten werden, wenn 
mehr a ls  die Hälfte der zur W ahl unm ittelbar Berechtigten und mehr a ls  die Hälfte 
der Repräsentanten der zur W ahl m ittelbar Berechtigten erschienen sind. D ie W ahl 
ist auch nu r gültig, wenu die angegebene Anzahl beider Kategorien der W ähler ihre S tim - 
men abgegeben habeil.

Bei der W ahl entscheidet absolute Stim m enm ehrheit, im Falle der Stimmengleichheit 
das Loos.

A r t . 1 6 7 . D a s  voll den Gliedern der W ahlversammlung zu unterschreibende W ahl­
protokoll wird von dem Vorsitzenden der Versammlung dem Bezirksgerichte vorgestellt.

A rt. 1 6 8 . Z u r  W ahl eines Friedensrichters für einen städtischeil Sprengel sind 
berechtigt der M agistrat und die Aeltestenbank, in  den S täd ten , wo letztere nicht vor­
handen ist, der M agistrat und die wahlberechtigten G lieder der Bürgergemeinde. D as  
Wahlprotokott ist dem Bezirksgerichte vorzustellen.

A r t .  1 6 9 . Umfaßt der Sprengel eines Friedeilsrichters auf dem Lande auch eine 
S ta d t ,  so habeil die gemäß Art. 168 dazu Berichtigten in die W ahlversammlung (A rt. 
165) so viel Repräsentanten aus ihrer M itte  zu senden, a ls  die Z ah l der zur W ahl u n ­
m ittelbar Berechtigten beträgt, m keinem Falle aber weniger a ls  fünf (Art. 158),

A r t .  1 7 0 . Umfaßt der Sprengel eines Friedensrichters auf dem Lande auch einen 
Flecken, so werden diejenigen Em wohner christlicher Confession, die in  dem Flecken ein 
Im m obil in unbeschuldetem Werthe von mindestens 3000 Rbl. a ls  Eigenthüm er, Pfand- 
besitzer oder sonstige Nutzungseigenthümer besitzen, oder daselbst zu einer Haudelsgilde 
steuern, zu den zur W ahl unm ittelbar Berechtigten (A rt. 157) zugezählt.

A rt. 1 7 1 . D a s  Bezirksgericht stellt den gewählten Candidateil (A rt. 166) dem Appella- 
tionsgerichte zur Bestätigung vor, nachdem es die Gesetzmäßigkeit der W ahl beprüft hat. 
Flndet es, daß die W ahl nicht in Uebereinstimmung m it den vorstehenden Artikeln vollzogen, 
oder daß eine zu dem Amte eines Friedensrichters nicht befähigte Person gewählt worden 
lst, ,so hat es die W ahl für nichtig zu erklären und eine neue W ahl anzuordnen.

A rt. 1 7  2. Gegen eine die W ahl für nichtig erklärende Entscheidung des Bezirks­
gerichts können diejenigen, welche an der W ahl Theil genommen haben, blnnen vierzehn 
Tagen bei dem Appellationsgerichte Beschwerde führen. Gegen die Entscheidung des Letz­
teren ist eine Beschwerde nicht gestattet. ^



b ) V o n  d e r  W a h l  u n d  B e s t ä t i g u n g  d e r  B e is i tz e r  d e s  F r i e d e n s r i c h t e r s .

A r t .  1 7 3 . D ie  in  dem A rt. 23 angegebenen Beisitzer der Friedensrichter werden 
für den Sprengel auf dem Lande von den Gemeindegerichtsgliedern des S p renge ls und 
aus ihrer M itte  gewählt.

A r t .  1 7 4 . ' D ie W ahl der Beisitzer erfolgt aus drei Ja h re . Dieselben werden von 
dem Bezirksgerichte bestätigt.

A r t .  1 7 5 . F ü r  jeden Beisitzer wird ein S te llvertre te r, in  gleicher Weise wie der 
Beisitzer, gewählt.

e) V o n  d e r  W a h l  u n d  B e s t ä t i g u n g  d e r  G l i e d e r  d e r  B e z i r k s g e r ic h te  u n d
d e r  A p p e l la t i o n s g e r i c h t e .

A r t .  17  6. D er Präsident, der Vicepräsident und die übrigen G lieder des Bezirks­
gerichts so wie des Appellationsgerichts werden von dem Bezirksgerichte, beziehungsweise 
Appellationsgerichte, und den in  dem Art. 177 angegebenen D elegirten gewählt.

A r t .  1 7 7 . B ehufs der Besetzung der in dein A rt. 176 bezeichneten Aemter haben 
für jeden Bezirk eines Bezirksgerichts der L andtag , die S tä d te  des Bezirkes und die 
Vorsitzenden der Gemeindegerichte in demselben je vier D elegirten und eben so viel 
S tellvertre ter zu wählen.

A r t . 1 7 8 . I n  den S tä d te n  werden die D elegirten und deren S tellvertre ter (A rt. 
177) durch die gemäß Art. 168 dazu Berechtigten gewählt. D a s  M aaß  der Betheiligung der 
einzelnen S tä d te  an  dieser W ahl ist in  der B eilage zu diesem Artikel angegeben.

A r t .  1 7 9 . D ie  Vorsitzenden der Gemeindegerichte wählen die D elegirten (A rt. 
177) in einer von dem Präsidenten des Bezirksgerichts einzuberufenden Versamm lung, 
un ter der Leitung des dem D ienstalter nach ältesten Vorsitzenden der Gemeindegerichte.

A r t .  1 8 0 . ' D ie  D elegirten aller Kategorien (A rt. 177) werden auf drei Ja h re  ge­
w ählt, eben so ihre S te llvertre ter.

A r t .  1 8 1 . D ie  D elegirten und deren S te llvertre ter können jedem beliebigen 
S ta n d e  angehören.

A r t .  1 8 2 . Nach vollzogener W ahl der D elegirten und ihrer S te llvertre ter werden 
dieselben dem betreffenden Bezirksgerichte angezeigt.

A r t .  1 8 3 . B ei Erledigung des Am tes eines Präsidenten, Vicepräsidenten oder R a- 
thes eines Bezirksgerichts beruft der Vorsitzende desselben durch ein unndestens vier Wochen 
vorher zu erlassendes Rundschreiben die sämmtlichen D elegirten des Bezirks, beziehungs­
weise deren S te llvertre ter, zur W ahl fü r die erledigte S te lle , un ter M ittheilung des Ver­
zeichnisses der Candidaten, welche in  Folge desfallsiger Aufforderung zu dem Amte sich ge­
meldet haben.

A r t .  1 8 4 . D ie  W ahl wird in  dem Bezirksgericht, un ter Leitung des Vorsitzenden 
desselben, von den G liedern des Gerichts und den zwölf D elegirten in gemeinsamer Ver­
sammlung vollzogen. B ei dieser W ahl entscheidet absolute S tim m enm ehrheit, im F a ll 
der Stimm engleichheit das Loos.

A r t .  1 8 5 . D er gewählte C andidat so wie derjenige, der nach ihm die meisten S tim -  
men erhalten, wird nebst dem von allen W ählern zu unterschreibenden W ahlprotokoll dem 
Appellationsgerichte vvrgestellt.

A r t .  1 8 6 . B ei E rledigung des Amtes eines Präsiden ten , Vicepräsidenten oder 
O berra ths des Appellationsgerichts werden von dem Vorsitzenden desselben durch die P rä s i­
denten der Bezirksgerichte die D elegirten aller Bezirke des G ouvernem ents, beziehungs­
weise deren S te llv e rtre te r, zur W ahl von je vier W ahlm ännern , aus jeder der drei 
W ähterkategorien (A rt. 177), berufen.

A r t. 1 8 7 . Diese W ahlm änner werden von den D elegirten jeder W ählerclasse ge­
trenn t gewählt und dem Vorsitzenden des Appellationsgerichts angezeigt.

A r t .  1 8 8 . D ie  W ahl eines G liedes des Appellationsgerichts findet, un ter Leitung 
des Vorsitzenden desselben, in gleicher Weise sta tt, wie die W ahl eines G liedes des B e ­
zirksgerichts (A rt. 183— 185). D er gewählte C andidat so wie derjenige, welcher nach 
ihm 'die meisten S tim m en  erhalten, werden von dem Appellationsgerichte zur höheren 
Bestätigung vorgestellt.

A n m . Nach E inführung dieser Gerichtsverfassung wird die erste W ahl der P rä s i­
denten, Vicepräsidenten und der übrigen G lieder der Bezirksgerichte und der 
Appellationsgerichte von den Ritterschaften und den S tä d te n  vollzogen. I n  
welchem Verhältnisse die einzelnen Corporationen an  dieser W ahl der Richter 
T heil zu nehmen haben, ist in  der Beilage zu diesem Artikel angegeben.



A rt . 1 8 9 . D ie  P räsiden ten , Vieesiräsidenten und übrigen G lieder der B ezirks­
gerichte und der Appellatiousgerichte werden nach vollzogener W ah l durch den G eneralgou­
verneur der O stsee-G ouvernem ents dein Justizm inister vorgestellt, behufs H erbeiführung 
der Allerhöchsten B estätigung derselben im  Amte.

ä )  B o n  d e r  W a h l  d e r  G e s c h w o r e n e n .

A r t .  1 9 0 . Ueber die W ahl der von den Bezirksgerichten in den in  der S t r a f -  
prozeßordnnng angegebenen Fällen  hinzuzuziehenden Geschworenen ist das N ähere in  der 
B eilage zu diesem Artikel und in der S trafprozeßordunng enthalten.

6) V o n  d e r  A n s t e l l u n g  u n d  B e s t ä t i g u n g  d e s  U n t e r s u c h u n g s r i c h t e r s .

A r t .  1 9 1 . D er Untersuchungsrichter wird von dem betreffenden Bezirksgerichte ge­
w äh lt und durch den Präsidenten  des Ahpellationsgerichts dem Justizm inister zur B estä­
tigung vorgestellt.

Die  Funct ion des Untersuchungsrichters kann zeitweilig auch einem Rathe des B e ­
zirksgerichts übertragen werden.

1) V o n  d e r  A n s t e l l u n g  d e r  O b e r s e e r e t a i r e ,  S e c r e t a i r e ,  S e c r e t a i r s g e -  
h i l f e n ,  n i e d e r e n  K a n z l e i b e a m t e n ,  d e s g l .  d e r  G e r i c h t s d i e n e r .

A r t .  1 9 2 .  D ie  O berseeretaire, S ecre ta ire  und S ecretairsgeh ilfen  der Bezirks­
gerichte und der Appellationsgerichte werden von diesen Gerichten selbst angestellt. D ie
Anstellung der niederen Kanzleibeam ten und der G erichtsdiener steht dein' Vorsitzenden 
des Gerichts zu ; der A ctuar und G erichtsdiener des Friedensrichters w ird von diesem 
angestellt; dem Untersuchungsrichter ist überlassen einen besonderen Protokollführer anzustellen.

III. V o n  d e m  A n t r i t t e  d e s  D i e n s t e s .

A r t .  1 9 3 . Jed e  zu einem Justizam te ernann te Person  h a t im  Laufe eines
M o n a ts , gerechnet von dein Tage der ihr über ihre Anstellung gewordenen Eröffnung, 
zum A n tritte  des Am tes sich einzusinden.

A r t .  1 9 4 . W er zum ersten M a l m it einem Richteramte betrau t w ird , h a t
den vorschristmäßigen Diensteid in  der P lenarsitzung des G erichts zu leisten. D e r F rie ­
densrichter und der Untersuchungsrichter leisten diesen Eid in  dem betreffenden Bezirks­
gerichte.

Die  Oberseeretaire,  Secre ta i re ,  Secretai rsgehi lfen,  niederen Kanzleibeamten und 
Gerichtsdiener leisten den Eid in dem Gerichte, bei dem sie angcstcllt sind. Wer  bereits 
einen Diensteid geleistet hat  und zu einem dieser Aemter Übergeführt wi rd ,  ist von der 
Leistung eines neuen Diensteides entbunden.

Z w eite  A btheili ing .
V o n  der E n t lo j f tn g  und Dcurtonlinng der J u sth b eom ten .

I .  Bon der Entlassung.

A r t .  1 9 6 . D ie  Entlassung eines Justizbeam ten erfolgt durch die A u to ritä t, von 
welcher derselbe im  Amte angestellt oder bestätigt ist.

A r t .  1 9 6 . M eldet sich der zu dem Amte E rn an n te  erst nach der vorgeschriebenen 
Frist zum E in tr i t t  in  dasselbe, so ist er a ls  entlassen zu betrachten, sobald das Gericht, 
bei welchem er airgestellt ist, in  seiner Plenarsitzung die von ihm angeführten Entschul­
digungsgründe a ls  unzureichend befunden hat.

A r t .  1 9  7. I s t  ein Justizbeam ter in  Folge einer schweren Krankheit gänzlich außer 
S ta n d e  seine amtlichen Pflichten zu erfüllen und bittet nicht innerhalb  eines J a h re s  
vom B eginne der Krankheit um  seine E ntlassung, oder ist ein Richter durch B lindheit, 
T aubheit oder ein anderes körperliches Gebrechen, oder wegen Schwäche seiner körper­
lichen oder geistigen K räfte zur E rfüllung  seiner Amtspflichten dauernd unfähig geworden, 
so hat der Vorsitzende des G erichts ihn schriftlich aufzufordern, seinen Abschied zu neh-
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men. I n  Betreff der Beamten der Staatsanwaltschaft erfolgt die Aufforderung durch 
den Staatsanwalt des Appellationsgerichts oder den Justizminister. Ist im Laufe der
nächstfolgenden zwei Wochen das Abschiedsgesuch nicht eingereicht, so kann der betreffende
Beamte ohne Gesuch verabschiedet werden.

An den Friedensrichter wird die Aufforderung von dem Vorsitzenden des betreffen­
den Bezirksgerichts erlassen.

A rt. 198. Die Vorstellung wegen Entlassung eines Justizbeamten in Grundlage 
des Art. 197 kann nicht eher ergehen', als nach Prüfung dieser Frage in der Plenar­
sitzung des Gerichts, bei welchem der Justizbeamte dient, beziehungsweise welchem der­
selbe'untergeordnet ist. Vor der Beschlußnahme ist chon dem Justizbeamten eine Er­
klärung einzufordern und von dem Staatsanwalte dessen Meinung einzuholen.

A rt. 199. Beschwerden über Verfügungen der Bezirksgerichte und Appellations­
gerichte in den in den Art. 196—198 angegebenen Fällen, können innerhalb zwei Wochen, 
von dem Tage der Eröffnung, erhoben werden und sind in der Plenarsitzung des Vorge­
setzten Gerichts zu entscheiden.

n .  V on  der Beurlaubung.

Art. 200. Justizbeamten können, außerhalb der Ferien, bis auf vier Monate 
beurlaubt werden, und zwar:

1) die Präsidenten, Vieeprästdenten und übrigen Glieder der Gerichte von der Ple­
narversammlung desjenigen Gerichts, zu welchem sie gehören;

2) die Friedensrichter und Untersuchungsrichter von dem betreffenden Bezirksgerichte;
3) die Gehilfen der Staatsanwalte von diesen; die Staatsanwalte der Bezirksge­

richte voir den Staatsanwalten der Appellationsgerichte und die letzteren von dem Ju­
stizminister;

4) die Beamtell der Kanzlei von den Vorsitzenden der Gerichte.
A rt. 201. Ein Urlaub, außerhalb der Ferien, auf länger als einen Monat und 

mit Beibehaltung des Gehalts, oder aus länger als vier Monate wird nur mit Aller­
höchster Genehmigung ertheilt.

A rt. 202. Bei Ertheilung des Urlaubs ist zu berücksichtigen:
1) daß dieselbe Person im' Laufe eines Jahres nur einmal einen Urlaub bis zu 

einem Monate, und im Laufe von zwei Jahren nur einmal einen Urlaub auf mehr als 
einen Monat erhalte; eine Ausnahme von dieser Regel findet nur im Falle äußerster 
Nothwendigkeit statt;

2i daß in Folge von Beurlaubungen nicht ein Mangel an der erforderlichen Anzahl 
der Glieder des Gerichts und der Beamten der Kanzlei entstehe.

Zehnter Titel.
Von den Rechten und Vorzügen der Justizbeamten.

Art. 203. Die Justizbeamten genießen die Rechte und Vorzüge, welche den im 
Staatsdienste stehenden Personen verliehen sind, unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Bestimmungen.

A rt. 204. Personen, welche den in dieser Gerichtsverfassung festgesetzten Erforder­
nissen entsprechen, könnerr zu Aemtern der Justizverwaltung ohne Rücksicht aus ihren 
Classenrang bestellt werden.

A rt. 205. Die Glieder der Appellationsgerichte und der Bezirksgerichte, so wie 
die Friedensrichter stehen ihren: Amte nach in derselben Rangelasse. Die Präsidenten ha­
ben eine höhere Rangclasse, als die Glieder der Gerichte.

A rt. 206. Der Betrag der Gehalte der Justizbeamten, so wie die Classen ihrer 
Aemter, der Pension und der Uniform sind in der Beilage zu diesem Art. angegeben.

A rt. 207. Die Präsidenten, Vieeprästdenten und übrigen Glieder der Appellations­
gerichte und der Bezirksgerichte, so wie die Friedensrichter haben, so lange sie im Amte 
stehen, alle Rechte und Vorzüge des Ranges, welcher der Classe ihres Amtes entspricht.

A rt. 208. Die Präsidenten der Gerichte behalten diese Rechte und Vorzüge, wenn 
sie aus ihrem Amte unmittelbar in ein anderes Nichteramt übertreten.



Art. 209. Die Präsidenten, Vieepräsidmten und übrigen Glieder der Gerichte, 
sowie die Friedensrichter verlieren nicht nach dem Austritte aus ihrem Amte das Recht 
auf' Beförderung zu den Rangclassen, welche ihnen nach der allgemeinen Ordnung 
und nach der Dauer ihres Dienstes in dem betreffenden Amte zulommen, jedoch dürfen 
sie nicht zu einem höheren Range befördert werden, als derjenige ist, welcher der Classe 
ihres Amtes entspricht.

Art. 210. Die den Justizbeamten in Grundlage des Art. 207 zustehenden Rechte 
und Vorzüge gebühren nicht nur ihnen, sondern auch ihrer Familie; sind Kinder derselben 
in den Staatsdienst oder in Lehranstalten eingetreten, so können dieselben in dem Dienste 
oder in den Anstalten verbleiben, auch wenn ihre Väter das Richteramt aufgeben.

Art. 211. Die Präsidenten, Vieeprästdenten und übrigen Glieder der Gerichte, 
sowie die Friedensrichter können, außer in den in den Art. 196—198 angegebenen Fällen, 
wider ihren Willen weder entlassen, noch aus 'einem Amte in ein anderes versetzt werden. 
Eine zeitweilige Entfernung von dem Amte kann nur in dem Falle eines über sie ver­
hängten Strafverfahrens statthaben. Die gänzliche Entfernung oder Amtsentsetzung kann 
nicht anders als in Folge eines Strasurtheils geschehen.

Art. 212. Die Präsidenten, Vieeprästdenten und übrigen Glieder der Gerichte, 
die Beamten der Staatsanwaltschaft, die Untersuchungsrichter und die Beamten der Kanzlei 
erhalten, nach den allgemeinen Regeln, bei ihren amtlichen Fahrten nach dem Classenrange 
ihres Anttes Werstegelder für die Hin- und Rückfahrt, sowie Diäten- und Ouartiergelder.

Art. 213. Verabschiedete Justizbeamten und die Familien der verstorbenen Justiz­
beamten erhalten Pensionen aus der Emeritalkasse des Justizressorts, in Grundlage eines 
besonderen Reglements, außerdem werden ihnen Pensioneil, nach den Regeln des allgemei­
nen Penstonsreglements, aus dem Reichsschatze verliehen.

Art. 214. Die Präsidenten, Vieepräsidenten und übrigen Glieder der Gerichte, 
so wie die Friedensrichter können Belohnungen nur nach Ermessen Seiner Kaiserlichen 
Majestät erhalten.

Von der Beaufsichtigung der Gerichte und der Justizbcamten.
Art. 215. Die Beaufsichtigung der Gerichte und der Justizbeamten, mit Aus­

nahme der Beamten der Staatsanwaltschaft, steht den ihnen übergeordneten Gerichten 
zu, namentlich:

1) den Cassationsdepartements des Dirigirenden Senats über alle Gerichte und Ju­
stizbeamten der Ostsee-Gouvernements;

2) dem Appellationsgerichte über alle Gerichte und Justizbeamten des betreffenden 
Gouvernements;

3) dem Bezirksgerichte über alle Justizbeamten, welche bei ihm angestellt sind, so wie 
über die Friedensrichter, Untersuchungsrichter und Gemeindegerichte seines Bezirks;

4) dem Friedensrichter über die ihm untergebenen Gemeindegerichte.
Art. 216. Entdeckt das Gericht eine unrechtfertige Handlung, eine Unordnung oder 

einen Mißbrauch eines untergebenen Gerichts oder Justizbeamten, so hat es Maaßregeln 
zur Wiederherstellung der gestörten Ordnung zu ergreifen und kann, wo erforderlich, auch 
ein Disciplinarverfahren anordnen.

Art. 217. Die Aussicht über den schnellen und ordnungsmäßigen Gang der Ge­
schäfte in dem Gerichte und über die genaue Pflichterfüllung der Beamten steht zu­
nächst dem Vorsitzenden zu. Derselbe hat bei stattgefundenen Ordnnngswidrigkeiten 
entweder letztere von sich aus zu beseitigen, oder die Schuldigen im Wege des Dis- 
eiplinarversahrens zur Verantwortung zu ziehen.

Art. 218. Die Gerichte sind nicht befugt, die Handlungen der Beamten der Staats­
anwaltschaft einer Beurtheilung zu unterziehen, vielmehr haben sie Vernachlässigungen 
und Gesetzwidrigkeiten derselben den Vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft mitzu- 
theileu oder zur Kenntniß des Justizministers zu bringen.

Art. 219. Der Justizminister als Generalstaatsanwalt hat innerhalb der in dieser 
Gerichtsverfassung bezeichneten Grenzeil eine allgemeine Aufsicht über die Gerichte und 
Justizbeamten auszuüben.

A rt. 220. Bemerkt der Justizminister in einem Gerichte eine Anhäufung der 
Sachen oder eine Verzögerung in dem Gange der Geschäfte, so fordert er den Vorsitzenden



des Gerichts auf, über die Veranlassung dazu eine Erklärung vorzustellen und zugleich 
die zur Beseitigung derselben erforderlichen Maaßregeln zu ergreifen.

A rt. 2 21. Der Justizminister ist befugt, in Person oder durch seinen Gehilfen eine 
Revision der Gerichte zu veranstalten; die Bezirksgerichte mW die Friedensrichter kann 
er auch durch Glieder der Appellationsgerichte revidireu lassen.

A rt. 2 2 2. Findet der Justizminister, daß die Anhäufung der Sachen oder die 
Verzögerung in dem Gange der Geschäfte durch Schuld des Gerichts entstanden ist, so 
kann er ein Discipliuarverfahren veranlassen.

A rt. 223. Die Kanzleien der Gerichte stehen unter der Aufsicht der Präsidenten 
derselben. Die Aussicht über den Geschäftsgang in den Kanzleien und über deren Beamten 
führen zunächst die betreffenden Secretaire und Obersecretaire.

Art. 2 24. Glieder der Gerichte und andere Jnstizbeamten werden der Verantwor­
tung unterzogen:

1) im Wege des Strafverfahrens,
2) im Wege des Disciplinarverfahrens.
A rt. 225. Für ein und dasselbe Vergehen kann kein Justizbeamter gleichzeitig im 

Wege des Strafverfahrens und des Disciplinarverfahrens in Anspruch genommen werden.
Art. 226. Hat ein Justizbeamter mehrere Vergehen sich zu Schulden kommen

lassen, und eines derselben unterliegt der Beahndnng durch den Strafrichter, so werden 
von diesem auch die übrigen zugleich verhandelt und abgeurtheilt.

A rt. 22 7. Ein bereits eingeleitetes Disciplinarverfahren wird aufgehoben und
der Justizbeamte dem Strafverfahren unterzogen, wenn im Laufe des Verfahrens That- 
sachen als solche sich ergeben oder erkannt werden, die ein Strafverfahren erfordern.

A rt. 228. Die Strafen, denen die Justizbeamten im Wege des Disciplinarver­
fahrens unterzogen werden können, sind:

4) Verwarnung;
2) Bemerkung;
3) Verweis, ohne Eintragung in die Dienstliste;
4) Gehaltsabzüge, in Grundlage der 88 458—460 des Strafgesetzbuchs;
5) Arrest auf höchstens sieben Tage;
A rt. 229. Den in Art. 228 genannten Strafen unterliegen Jnstizbeamten:
1) für solche Dienstvergehen, für welche in dem Strafgesetzbuche diese Strafen oder 

ein Abzug von der Dienstzeit angedroht sind,
2) in allen Fallen, welche in dieser Gerichtsverfassung, oder in der C ivil- und 

Strafprozeßordnung mit Disciplinarstrasen bedroht sind.
A rt. 230. Das Recht, einem Gerichte oder einer Abtheilung eines Gerichts eine 

Verwarnung oder Bemerkung zu ertheilen, steht ausschließlich dem Cassationsdepartement 
des Dirigirenden Senats zu.

A rt. 231. Die Beamten der Staatsanwaltschaft unterliegen Disciplinarstrasen 
nur nach Ermessen des Jnstizminifters und nachdem eine Erklärung derselben einge­
fordert worden ist.

A rt. 232. Im  Wege des Disciplinarverfahrens können die Präsidenten, Vice- 
präsidenten und übrigen Mieder der Gerichte, so wie die Friedensrichter und Unter­
suchungsrichter mir einer Verwarnung unterzogen werden. Letztere ist von den: zuständi­
gen Gerichte in Grundlage der Art. 237 ff. auszusprechen.

A rt. 233. Die Kanzleibeamten eines Gerichts können Verwarnungen, Be­
merkungen und Verweise nach Ermessen des Vorsitzenden erhalten; eine schwerere Disci- 
plinarstrafe kann über sie nur von dem zuständigen Gerichte nach den Bestimmungen 
des Disciplinarverfahrens verhängt werden.

Von der Verantwortlichkeit der Justicheainten.

Erste Abtheilimg.

Vo»i den Disciplinorstrafen.



Art. 234. Einem Gehaltsabzüge können Justizbeamten nur aus dem Wege des 
Disciplinarversahrens unterzogen werden.

Art. 23Ü. Verwarnungen, Bemerkungen und Verweise können schriftlich oder münd­
lich ertheilt werden, die übrigen Disciplinarstrafen nur mittelst schriftlicher Verfügung.

Art. 233. Die öffentlichen Notare erhalten Verwarnungen und Bemerkungen 
von dem Vorsitzenden des Gerichts, in dessen Bezirke sie angestellt sind; die schwereren 
Disciplinarstrafen werden über sie in derselben Weise, wie über die Kanzleibeamten 
der Gerichte verhängt.

Zweite Al'theilimg.

Von dem Disnplittimierfahrtn.
Art. 23 7. Diseiplinarsachen werden verhandelt:
1) über die Präsidenten, Vicepräsidenten und übrigen Glieder der Appellationsgc- 

richte, so wie über die bei denselben befindlichen Staatsanwalte und deren Gehilfen, 
— vor den Eaffationsdepartements des Dirigirenden Senats;

2) über die Präsidenten, Vieepräsidenten und übrigen Glieder der Bezirksgerichte 
und über die bei denselben befindlichen Staatsanwalte und deren Gehilfen, desgleichen 
über die Geschworenen, — vor den Appellationsgerichten;

3) über die UntersuchnnDrichter, Friedensrichter und öffentlichen Notare,— vor 
den Bezirksgerichten;

4) über die Gemeindegerichtsglieder und Beisitzer der Friedensrichter, — vor den Be­
zirksgerichten;

3) über die sonstigen Justizbeamten, — vor demjenigen Gerichte, bei welchem sie 
angestellt sind.

Art. 238. Bezieht sich eine Disciplinarsache auf mehrere Beamten, die vor ver­
schiedene Gerichte gehören, so wird die Sache von dem höheren dieser Gerichte, wenn 
diese aber einander coordinirt sind, von dem ihnen Vorgesetzten Gerichte verhandelt und 
entschieden.

Art. 239. Ein Disciplinarverfahreu kann eingeleitet werden gegen Richter, mit 
Einschlup der Nntersnchungßrichter, nur auf gerichtliche Verfügung oder auf Airtrag des 
Justizministers, gegen die übrigen Jnstizbeamten auch auf Verfügung des Vorsitzenden 
oder ans Antrag der Staatsanwaltschaft.

Art. 240. Ein DiseipUnarversahren kann nach Ablauf eines Jahres, gerechnet
von Begehung der strafbaren Handlung, nicht mehr eingeleitet werden.

Art. 241. Der Vorsitzende desjenigen Gerichts, welches nach Art. 237 für die 
Disciplinarsache zuständig ist, hat die Gründe zur Einleitung des Disciplinarversahrens, 
nebst den bezüglichen Schriftstücken und Auskünften, dem Gerichte in beratheuder Sitzung, 
zur vorläufigen Beprüsung, mitzutheilen.

Art. 242. Ein Disciplinarverfahreu, welches auf Klage einer Privatperson ein­
geleitet worden, käme nicht eingestellt werden, wenn auch der Kläger um Niederschlagung 
der Sache bittet.

Art. 243. Bei der vorläufigen Beprüfnng der Disciplinarsache sammelt das
Gerecht alle nothwendigen Auskünfte und fordert von dem angeschuldigten Beamten eine 
Erklärung ein, welche derselbe mündlich oder schriftlich geben kann.

Art. 244. Nach geschehener Beprüfnng der Sache wird dieselbe zur Durchsicht
und Entscheidung der Plenarsitzung des Gerichts übergeben.

Art. 245. Neber den Tag der Verhandlung der Sache in der Plenarsitzung
wird der Angeschuldigte benachrichtigt; derselbe kann im Termine erscheinen und münd­
liche Erklärungen geben. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist nicht gestattet.

Art. 246. Das Gericht kann, wenn erforderlich, den Angeschuldigten schriftlich 
M P  Termine vorladen. Erscheint derselbe nicht und kann er sein Ausbleiben nicht 
rechtfertigen, so wird das weitere Verfahren in der Sache dadurch nicht ausgehalten.

Art. 247. Die Ablehnung der Richter ist in dem Disciplinarverfahreu nach den 
Bestimmungen der Strafprozessordnung gestattet.

Art. 248. Die Verhandlung in Diseiplinarsachen ist nicht öffentlich, es sei denn, 
datz der Angeschuldigte um Oesfentlichkeit der Verhandlung bittet. In  diesem Falle kann
sich der Angeschuldigte durch einen Advocaten vertheidigen lassen.

Art. 249. Bei Prüfung der Diseiplinarsachen hat das Gericht die in den Art.
241—248 angegebenen Bestimmungen zu beobachten. Die Ordnung, in welcher die Aus-
tlürnng der Sachumstände stattzufinden hat, hängt dabei ausschließlich von dem Ermessen



des Gerichts ab; dasselbe hat jedoch vor der Entscheidung die Meinung des Staats­
anwaltes und sodann die schließliche Erklärung des Angeschuldigten oder seines Vertheidi-
gers zu vernehmen. .  ̂  ̂  ̂ .

A rt. 250. Wird im Diseiplinarverfahren irgend em anderes Dienstvergehen des 
Angeschuldigten entdeckt, so kann das Gericht, nach Umständen, entweder beide Sachen 
zusammen entscheiden, oder die neue Sache zur besonderen Verhandlung verweisen, in 
Anleitung der Art. 239 und 241. ,

Art. 251. Die Entscheidung des Gerichts wird dem Angeschuldigten, wenn er 
anweseiid ist, sofort eröffnet. Ist der Angeschuldigte abwesend, so wird er zur Anhörung 
der Entscheidung vor Gericht geladen; wenn er aber in dem Gerichte einer ändern Stadt 
dient, wird ihm die Entscheidung in dem Gerichte dieser Stadt, in nicht öffentlicher
Plenarsitzung, verkündet. . ^  ^

Art. 252. Entscheidungen, durch welche eine Verwarnung emem Friedensrichter 
oder Untersuchungsrichter ertheilt wird, können diesen an ihrem Wohnorte eröffnet werden.

Art. 253.' Gegen Entscheidungen der Bezirksgerichte und der Appellationsgerichte, 
sofern letztere in erster Instanz erkannt haben, hat der Angeschuldigte das Recht der Be­
schwerde innerhalb sieben Tagen, gerechnet von der Eröffnung der Entscheidung.

Art. 254. Gegen die Entscheidungen der Bezirksgerichte und der Appellationsge­
richte in Diseiplinarsachen steht dem Staatsanwalte der Einspruch innerhalb sieben Tagen, 
von der Eröffnung der Entscheidungen gerechnet, zu.

Art. 255. Beschwerde und Einspruch sind bei dem Vorsitzenden des Gerichts, 
welches die Sache entschieden hat, anzubringen; sie werden mit den betreffenden Acten dem 
Obergerichte zur Erledigung in der Plenarsitzung übersandt. Gegen die Urtheile dieses 
Geräts findet nur Nichtigkeitsbeschwerde statt. (Art. 258.) ^

Art. 256. Bei Prüfung der Sache auf Grund einer Beschwerde oder emes Ein­
spruches sind die in den Art. 249—252 angegebenen Vorschriften zu beobachten.

Art. 257. Jede allendliche Entscheidung in Diseiplinarsachen wird zur Kenntniß
des Justizministers gebracht. .  ̂ ^ ^

Art. 258. Nichtigkeitsbeschwerden gegen allendliche Entscheidungen der Appella­
tionsgerichte in Diseiplinarsachen sind während einer siebentägigen Frist, von Eröffnung 
der Entscheidung gerechnet, gestattet: , .

1) wenn die Entscheidung von einem nicht zuständigen, oder von emem unvollständig
besetzten Gerichte gefällt ist; ^  ^  ^  ^

 ̂ 2) wenn die Entscheidung ohne Einforderung eurer Erklärung des Angeschuldigten

3) wenn das Gericht auf eine höhere Strafe erkannt hat, als ihm gesetzlich zusteht;
4) wenn das angezogene Gesetz in einem demselben widersprechenden Sinne gedeu­

tet worden ist. .  ̂  ̂ .
Art. 259. Hat ein Richter innerhalb eines Kalenderjahres bereits dreimal eine 

Verwarnung erhalten, so wird, wenn er sich in demselben eines neuen Vergehens schul­
dig macht, welches derselben Strafe unterliegt, hierüber dem Cassationsdepartement des 
Dirigirenden Senats vorgestellt. Dieses hat darüber zu erkennen, ob der Angeschul­
digte dem Strafgerichte zu übergeben ist oder nicht. Ist der Schuldige Glied eines
Gemeindegerichts'oder Beisitzer eines Friedensrichters, so erkennt das Appellationsgericht.

Art'. 260. Alle übrigen Justizbeamten werden, wenn sie im Lause eines Jahres
dreimal zu einer schwereren Disciplinarstrafe, als Verwarnung oder Bemerkung, ver- 
urtheilt worden sind, für ein neues Diseiplinarvergehen dein Strafgerichte übergeben, 
welcher nach § 455 des Strafgesetzbuchs zu verfahren hat.

Art. 201. Wird ein Richter für ein Verbrechen oder Vergehen, welches nicht den
Dienst betrifft, auf den Grund des Strafverfahrens irgend einer Strafe unterworfen, so 
ist hierüber, auch wenn die Strafe mit dem Verluffe des Rechtes aus den Dlenjt Nicht 
verbunden war, der allgemeinen Versammlung der Cassationsdeparteiiients des Dirigi­
renden Senats vorzustellen. Letztere kann, nachdem sie von dem Richter eine Erklärung 
eingesordert, dessen Entfernung vom Amte anordnen. ^  ^

Art. 262. Diese Bestimmung des Art. 201 findet auch m dem Falle Anwendung, 
wenn der Richter wegen Schulden zur Hast verurtheilt, oder gerichtlich für insolvent 
erklärt worden ist.



Dreizehnter Titel.
Von den Gerichtsvollziehern.

Art. 263. Gerichtsvollzieher werden bei den Appellationsgerichten und Bezirks- 
gerrchten zur Ausführung der Handlungen bestellt, welche nach den Prozeßordnungen und 
dieser Gerichtsverfassung ihnen übertragen sind.

Art. 264. Die Anzahl der Gerichtsvollzieher hängt von dem Ermessen des betref­
fenden Gerichts ab.

Art. 266. M it der Function des Gerichtsvollziehers werden Beamten der Kanzlei 
des Gerichts betraut.

Art. 266. Die Gerichtsvollzieher erhalten für die Verrichtung ihrer dienstlichen 
Handlungen eine Geldvergütung, nach einer besonderen Taxe.
-s  ̂ " lhi eh er sind berechtigt, wenn ihnen bei der Verrichtung
ihrer dienstlichen Pflichten Widerstand geleistet wird, die Hülfe der örtlichen Polizeihund 
wo erforderlich des Militaircommandos anzurufen.

Viktzchnter Titel.
V o n  den U u s c u l t a n t e n .

Art. 268. Personen, welche auf einer Universität die Rechtswissenschaft studirt 
und eine juristische Gradualprüfung bei der Dorpatschen juristischen Facultät bestanden 
haben, können als Auscultanten angestellt werden.

"lrt. 269. Die Auscultanten werden von dem Appellationsgerichte anqestellt, und 
können chwohl bei diesem, als bei dem Bezirksgerichte, Handelsgerichte, Stäatsanwalte 
und Friedensrichter mit der Besorgung von Kanzleigeschäften betraut werden.
, . Die Auscultanten werden in dem Bezirksgerichte, in dessen Gerichts­
bezirk fte m Dienst treten, vereidigt. ' >> /

^6nlltanten zählen zum Staatsdienste, erhalten jedoch kein Gehalt. 
Art. 2 72. Die Auseultanten können allen gerichtlichen Verhandlungen beiwohnen.
Art. 2 73. Die Auscultanten können auf Anordnung des Gerichts mit der Stell­

vertretung der Secretalre und anderen Beamten der Kanzlei, sowie der Untersuchungs­
richter, zeitweilig betraut werden.

Art. 274. Die Auskultanten können von dem Gerichte oder der Autorität bei
welcher sie dienen, Bemerkungen und Verweise erhalten. Dieselben können nur in Folge
eines Disciplinar- oder Strafverfahrens aus dem Dienste ausgeschlossen werden.

Fünfzehnter Titel.
V o n  d e n  A  d v o c a t e n.

/U. Von der Anstellung.

A p M a t io n s A i^  °°n dem b-tr-ffmdm
^  Wer die Advoeatur erlangen will, muß ein Zeuqniß der Universität
Dorpat über Erlangung eines gelehrten Grades in der Rechtswissenschaft beibringen.
Personen, welche solchen gelehrten Grad auf einer anderen Universität des Reichs'er-
n^ciner Nlüsun!," »--rMen, daß sic aus der Universität Dorpat

Recht» n a c h M  K°>mtn,sse d°S m den Os.sec-GouvernemcntS geltenden

, ^  ^  ^  Bedingungen des Art. 276 erfüllt hat, muß von dem Appel-
latwnsgerlchte zur Advoeatur  ̂zugelassen werden und, nach Ableistung des Eides, von 
demselben em Attestat über seine Reeeptivn erhalten.

Art. 278. Advoeaten dürfen nicht sein:
sein dürstm^^^o^^ nach Vorschrift des Gesetzes überhaupt nicht Bevollmächtigte



2) im MMairdienste stehende Personen;
3) die Staatsanwalte;
4) Personen, welche als Vorsitzende, Glieder oder Secretaire bei den Gerichten 

oder als Friedensrichter angestellt sind.

sr. Von der Advocatcnknmmer.

Art. 279. Die Advocaten eines Appellationsgerichts-Bezirks bilden durch Wahl 
aus ihrer Mitte ein besonderes Collegium, — die Advoeatenkammer, — welche an 
dem Orte des Appellationsgerichts ihren Sitz hat.

A rt. 280. Die Advoeatenkammer besteht aus fünf Gliedern, welche aus ihrer 
Mitte den Präsidenten und dessen Stellvertreter erwählen. Die Amtsdauer der Glieder 
beträgt fünf Jahre.

Die austretenden Glieder dürfen wieder gewählt werden.
A rt. 281. Der Advoeatenkammer liegt die Beaufsichtigung und Vertretung des 

Interesse der Advocaten in dem Gouvernement ob.
A rt. 282. Für die Verletzung der mit der Advocatur verbundenen Pflichten, so

wie für alle, die Würde und öffentliche Stellung eines Advocaten verletzenden Handlun­
gen ist die Advoeatenkammer befugt, auf desfallsige Anzeige oder Klage und nach Verneh­
mung des Angeschuldigten, über ihn zu verhängen: Verwarnung, Verweis, oder Entziehung 
der Advocatur innerhalb des Gerichtsbezirks des Appellationsgerichts für die Dauer von 
höchstens einem Jahre. In  besonders wichtigen Fällen kann die Advoeatenkammer gänz­
liche Entziehung der Advocatur innerhalb jenes Gerichtsbezirks oder auch Einleitung eines
Strafverfahrens gegen den Angeschuldigten bei dein Appellationsgerichte beantragen.

A rt. 283. Beschwerden über Beschlüsse und Strafverfügungen der Advocaten- 
kammer sind au das Appellationsgericht zu richten und werden von diesem in einer Ple­
narsitzung allendlich entschieden.

O. V on  dem Berufe der Advocaten.

A rt. 284. Der Beruf der Advocaten besteht in der Vertretung von Personen 
in allen Angelegenheiten, deren zweckmäßige Besorgung Nechtskenntnisse voraussetzt, des­
gleichen in der Gewährung des nöthigen Rechtsbeistandes sowohl vor den Gerichten und 
anderen Behörden, als auch außergerichtlich, — auf Verlangen der Betheiligten oder auf 
Anordnung des Gerichts.

Art'. 285. Der Advoeat darf den erbetenen Rechtsbeistand oder die Vertretung 
rächt verweigern, er müßte denn

1) vor dem Gerichte, bei welchem die Sache betrieben wird oder betrieben werden 
soll, eidlich erhärten, daß die Führung der Sache seinem Gewissen und seiner Ueber- 
zeuguug zuwider ist, oder

2) dem Gerichte andere triftige Gründe angeben.
Ueber die Statthastigkeit der Weigerung entscheidet das Gericht allendlich.
A rt. 286. Die näheren Bestimmungen über die Berufspflichten der Advocaten 

und die Wirkungen ihrer Handlungen sind in den Prozeßordnungen enthalten.

sr. V on  dem Honorare und der viechenschaftsablegrmg.

A rt. 287. Die Advocaten erhalten kein Gehalt, sind aber berechtigt, außer dem 
Ersätze der von ihnen bei Führung einer Sache aufgewandten Kosten, für ihre Mühwal- 
tung ein Honorar zu verlangen. Auch können sie einen verhültnißmäßigen Vorschuß zur 
Deckung der voraussichtlich nöthigen Kosten fordern.

A rt. 288. Die Größe des Honorars hängt ab:
1) von einer durch die Plenarsitzung des Appellationsgerichts auf Grund eines 

Gutachtens der Advoeatenkammer festzustellenden Taxe, welche sich nur auf gewisse, 
gleichmäßig wiederkehrende und nach ihrem Inhalt genau bestimmte Handlungen der 
Advocaten erstreckt;

2) von dem schriftlichen oder mündlichen Uebereinkommen der Advocaten mit ihren 
Vollmachtgebern.

3) von der Festsetzung des Gerichts in denjenigen Fällen, wo die Mühwaltung 
im Aufträge desselben stattfand und keine zur Entschädigung verpflichtete Partei vor­
handen ist?



A rt. 289. Beschwerden über ungerechtfertigt verursachte Kosten und Ueberschrei- 
tungen der Taxe der Advocateu sind bei der Advocatenkanuner anzubringen und von 
derselben zu entscheiden.

A rt. 290. Den Advocaten steht ein Retentionsrecht an den ihnen anvertrauteu 
oder in ihrem Gewahrsam befindlichen llrtnnden, Geldern re. ihrer Vollmachtgeber wegen 
ihrer Auslagen und Honorarforderung zu.

A rt. 291. Den Advocaten, so wie den Ehefrauen und Kindern derselben ist der 
Erwerb von Sachen und Rechten der Personen, mit deren Vertretung sie betraut sind, 
bei Strafe der Nichtigkeit der mit letzteren darüber abgeschlossenen Verträge verboten.

A rt. 292. Die Advocaten sind verpflichtet, ihren Vollmachtgebern nicht nur nach 
Beendigung der für sie geführten Sachen, sondern auch während der Verhandlung der­
selben aus ihr Verlangen Rechenschaft abzulegen.

Sie sind in jedem Falle verpflichtet, ihren Vollmachtgebern Auskunft über die Lage 
ihrer Sachen zu ertheilen.

A rt. 293. Die Advocaten haften ihren Vollmachtgebern nach den Grundsätzen über 
den Vollmachtsvertrag.

A rt. 294. Für die Verletzung der Vorschriften der Gerichtsverfassung oder der 
Civil- oder Strafprozessordnung bei Vertretung und Vertheidigung einer Person vor 
Gericht, hat dieses das Recht, den Advocaten, nach Maaßgabe seiner Schuld, einer Be­
merkung, einem Verweise oder einer Geldstrafe von höchstens fünfzig Rubel zu uuterzie- 
heu, in besonders wichtigen Fällen aber die Einleitung eines Strafverfahrens bei dein 
Appellationsgerichte zu beantrageil.

A rt. 295. Für ungerechtfertigte Verweigerung des Rechtsbeistandes verhängt das 
Gericht, nach seinem Ermessen, die in Art. 294 bestimmten Strafen und macht der 'Advo- 
catenkammer darüber Mittheilung.

L . Von der Verantwortlichkeit, Beurlaubung und Entlassung.
Art. 296. Advocaten können nur durch ein auf förmliches Strafverfahren gegrün­

detes Erkenntnis aus dein Advocatenstande ausgeschlossen werden.
A rt. 297. Die Verabschiedung der Advocaten auf deren Ansuchen erfolgt durch

das Appellationsgericht, welches sie angestellt hat.
A rt. 298. Einen Urlaub ertheilt den Advocaten dasjenige Bezirksgericht, in dessen 

Bezirk dieselben ihren Wohnsitz haben. Vor dem Alltritte des Urlaubs haben sie die 
Führung ihrer Geschäfte, so weit sie nicht dieselben auch in ihrer Abwesenheit besorgen 
können, einem anderen Advocaten zu übertragen und hiervon die betreffenden Vollmacht­
geber und diejenigen Gerichte und andereil Behörden, bei denen sie Sachen vertreten, 
tu Kenntnis; zu setzen.

A rt. 299. Deil Advocaten ist es gestattet, jüngere Juristen in ihren Büreaus mit
Arbeiten zu beschäftigen; sie tragen aber alle Verantwortung für die Arbeiten derselben.

Sechszehllter Titkl.
Bon den öffentlichen Notaren.

A rt. 300. Ueber die den Gerichten zugezählten öffentlichen Notare sind die nä- 
näheren Bestimmungen in der Beilage zu diesem Artikel enthalten.



Beilage zu dem Art. 3.

I n  den O stsee-G ouvernem ents bestehen B e z i r k s g e r ic h te  an  den nachbenannten 
O r te n , für die dabei angegebenen Bezirke und die in  denselben beleaenen S tä d te  
und Flecken: 

in L iv land :
in  R ig a , —  für den bisherigen Rigaschen Ordnunqsgerichtsbeztrk, 
m  W enden, —  für die bisherigeil Ordnnngsgerichtsbezirke W olm ar, W enden und W alk, 
in  P e rn a u , —  für die bisherigen Ordmmgsgerichtsbezirke P e rn a u  und Fellin, 
ln  D o rp a t, —  für die bisherigen Ordnungsgerichtsbezirke D o rp a t und W erro, 
in  A reusburg, —  für den bisherigen Arensburgscheu K re is ; 

in E stland :
in  R eval, —  für die bisherigen Kreise Wieck, H arrien  und Je rw en , 
in  N arv a , —  für den b ishengen K reis W ierland  und die S ta d t  N arva, 

in  C u rlan d :
in  M ita u , —  für die bisherige Mitauschc O berhauptm annschaft und die Kirchspiele 

Nutz, Neuenburg und Tuckum der bisherigen Tuckumschen O berhauptm aunschaft; 
in  Jacobstadt, —  für die bisherige Selburgsche O berhauptm annschast, 
in  L ibau , —  für die bisherige Hasenpothsche O berhauptm annschaft und das Kirch­

spiel F raueilburg  der bisherigen Goldiugenschen O berhauptm aunschaft, 
in  G oldiugen , - -  für die bisherige Goldingensche O berhauptm annschaft, m it A us­

nahme des Kirchspiels F rauenburg , und für die bisherige Tuckumsche O berhaup t- 
m auuschaft, m it A usnahm e der Kirchspiele Autz, Neuenburg und Tuckum. 

F r i e d e n s r i c h t e r  sind anzustellen: 
fü r jede S ta d t ,  je nach B edürfniß, einer bis fünf;
auf dem Lande je einer für jedes Laudkirchspiel, m it Einschluß der daselbst Lefind- 

lrchen Flecken.
in  denen sich keine Flecken befinden, können zu einem friedens- 

rlchterllchen S p ren ge l vereinigt w erden; desgleichen kann für ein Kirchfpiel und eine in  
demselben belegene oder an  dasselbe angrenzende S ta d t  ein gemeinsamer Friedensrichter 
bestellt werden.

Beilage zn dem Art. 178.

D ie S tä d te  erwählen die D elegirten  für die betreffenden Bezirke der Bezirksgerichte 
in  nachstehendem V erhältnisse:

I. I n  L ivland erw ählen:
1) für das Rigasche Bezirksgericht: die S ta d t  R iga drei D eleg irten , die S ta d t  

Lem sal einen D eleg irten ;
2 ) für das Wendensche Bezirksgericht: die S ta d t  W enden zwei D eleg irten , die

S tä d te  W olm ar und W alk je einen D eleg irten ;
3 ) für das Dorpatsche Bezirksgericht: die S ta d t  D o rp a t drei D eleg irten , die

S ta d t  W erro  einen D eleg irten ;
4 ) für das Pernausche Bezirksgericht: die S ta d t  P e rn a u  drei D eleg irten , die

S ta d t  Felliu  einen D eleg irten;



5) für daS Arensbur^sche Bezirksgericht: die Stadt Arensburg vier Delegirten.
II. I n  Estland erwählen:
1) für das Revalsche Bezirksgericht: die Stadt Reval drei Delegirten, die Stadt 

Hapsal einen Delegirten;
2) für das Narvasche Bezirksgericht: die Stadt Narva drei Delegirten, die Stadt 

Wesenberg einen Delegirten.
II I.  I n  Curland nehmen an der Wahl der städtischen Delegirten Theil: 
a) für das Mitansehe Bezirksgericht:

1) der Magistrat und die Aeltestenbank der Stadt Mitau;
2) sieben Repräsentanten der Stadt Banste;
3) sieben Repräsentanten der Stadt Tuckum. 

bl für das Libansche Bezirksgericht:
1) der Magistrat und die Aeltestenbank der Stadt Libau;
2) neun Repräsentanten der Stadt Hasenpoth;
3) vier Repräsentanten der Stadt Grobin. 

e) für das Goldingensche Bezirksgericht:
1) der Magistrat und die Aeltestenbank der Stadt Goldingen;
2) zwölf Repräsentanten der Stadt Windau;
3) vier Repräsentanten der Stadt Pilten. 

ä) für das Jacobstädtsche Bezirksgericht:
1) der Magistrat und die drei Aelterinänner der Stadt Jacobstadt;
2) sieben Repräsentanten der Stadt Friedrichftadt;
3) acht Wahlmänner der Stadt Mitau;
4) vier Wahlmänner der Stadt Bauske.

Die Repräsentanten und Wahlmänner werden voll dem Magistrate und der Aelte- 
stenbank der Stadt, die sie abzusenden hat, erwählt.

Die Repräsentanten und Wahlmänner können sich durch instruirte Bevollmächtigte 
vertreten lassen.

Mitau, Libau, Goldingeu und Jacobstadt sind Wahlorte.

Beilage zu dem Art. 188.

Die erste, voll den Ritterschaften und Städten getrennt zu vollziehende, Wahl der 
Präsidenten, Vieepräsidenten und übrigen Glieder der Bezirksgerichte und der Appella­
tionsgerichte hat nach folgenden Verhältnissen stattzufinden:

I n  Livland erwählen:
1) für das Appellationsgericht: der Livländische Landtag den Präsidenten und drei 

Oberräthe, der Oefelsche Landtag einen Oberrath, die Stadt Riga den Vieepräsidenten 
und zwei Oberräthe, die Städte Dorpat und Pernau je einen Oberrath;

2) für die Bezirksgerichte: der Livländische Landtag erwählt für das Nigasche Be­
zirksgericht den Vieepräsidenten, einen ältereil Rath und drei jüngere Räthe, für die 
Bezirksgerichte in Wenden, Dorpat und Perllau je den Präsidenten, zwei ältere Räthe 
und einen jüngeren Rath; der Oeselsche Landtag erwählt für das Arensburgsche Be­
zirksgericht den Präsidenten, einen älteren und einen jüngeren Rath.

Die Städte erwählen:
für das Rigasche Bezirksgericht: die Stadt Riga den Präsidenten, zwei ältere Räthe 

und einen jüngeren Rath, die'Stadt Lemsal eineil jüngeren Rath;
für das Wendensche Bezirksgericht: die Stadt Wenden den Vieepräsidenten und 

einen älteren Rath, die Städte Wolmar und Walk je einen jüngereil Rath;
für das Dorpatsche Bezirksgericht: die Stadt Dorpat den Vieepräsidenten, eineil 

älteren und einen jüngeren Rath, die Stadt Werrro einen jüngeren Rath;
für das Pernausche Bezirksgericht: die Stadt Pernau den Vieepräsidenten und einen 

älteren Rath, die Stadt Fellin zwei jüngere Räthe;
für das Arensburgsche Bezirksgericht: die Stadt Areusburg einen älteren und eineil 

jüngeren Rath.



I n  Estland erw ählen:
1 ) für das A ppellationsgericht: der Estlandische L andtag den P räsidenten  und vier 

O b errä the , die S ta d t  R eval den M eepräsidenten und zwei Ö b errä the , die S ta d t  N arv a  
zwei O b errä the ;

2 ) für die Bezirksgerichte:
^  der Estländische L and tag : für das Revalsche und  Narvasche Bezirksgericht je den 

P räsidenten , zwei ältere N äthe und einen jüngeren R a th ;
die S tä d te  erw ählen:
für das Revalsche Bezirksgericht: die S ta d t  R eval den M eepräsidenten, einen älteren  

und einen jüngeren R ath , die S ta d t  H apsal einen jüngeren R a th ;
für das Narvasche Bezirksgericht: die S ta d t  N arv a  den M eepräsidenten, einen ä lteren  

und einen jüngeren R ath , die S ta d t  Wesenberg einen jüngeren R ath .
I n  C n rland  erw ählen:
1 ) der Kurländische L andtag :
a )  für jedes Bezirksgericht den P räsiden ten , zwei ältere R äthe und einen jünge­

ren  R a th ;
b ) für das Appellationsgericht den Präsidenten  und vier O berrä the ;
2) die nach der B eilage zu dem A rt. 'i78  zur W ahl der städtischen D eleg irten  eines 

Bezirks Berechtigten: den M eepräsidenten, einen älteren  R ath  und zwei jüngere N äthe 
des betreffenden Bezirksgerichts;

3 ) der R ath  und die Aeltestenbank der S ta d t  M ita u : den M eepräsidenten und 
eilten O berrath  des A ppettationsgerichts;

4 ) der R ath  und die Aeltestenbank der S ta d t  L ibau zwei O berräthe , der R ath  und 
die Aeltestenbank der S ta d t  G oldingen  einen O b erra th  des Appellationsgerichts.

Beilage zu dem Art. I W .

Von den Veschworrnen.
8 1. Z u  dem Amte des Geschworenen eines Bezirksgerichts sind alle I n lä n d e r  

männlichen Geschlechts und christlichen G lau ben s berechtigt und verpflichtet, welche 25 
J a h re  a lt  sind, in dem Bezirke mindestens seit einem J a h re  ihren Wohnsitz haben und 
un ter keine der A usnahm en des § 2 fallen, sofern sie:

1) im S taa tsd ienste  oder in  einem Amte nach W ahl des Adels oder der S ta d t  
stehen, oder das Am t eines Gem einderichters oder Gem eindeattesten einer B auergem einde, 
oder eines Bauerkirchenvorm undes, in  den letzten, drei J a h re n , tadellos verw altet haben, 
oder R echtsanw älte, oder öffentliche N o tare  sind, oder

2) au f einer U niversität oder einer anderen höheren L ehranstalt (Rechtsschule,
Lyceum, Polytechnicnm ) des I n -  oder A uslandes ihre S tu d ie n  gemacht, oder in  einem 
G ym nasium  oder einer anderen demselben gleichstehenden L ehranstalt (Revalsche R itte r- 
und Domschule, P rogym nasium , R ealgym nasium , höhere Kreisschule n. s. w .) den C ursus 
absolvirt und eine P rü fu ng  daselbst n n t Erfolg bestanden haben, oder

3 ) auf Aeademien gebildete Künstler, oder
4 ) verabschiedete M ili ta i r s ,  vom Oberofsizier au fw ärts , sind, oder
5) eine unbewegliche Sache in unbeschuldetem W erthe von zweitausend R bl. in

der G ouvernem entsstad t, von tausend R b l. in  einer anderen S ta d t  oder auf dem 
Lande zu vollem Eigenthum  oder Nutzungseigenthum besitzen, oder a u s  einem K apitale, 
einem M ieth- oder Pachtverhältnisse, einem Zweige der bürgerlichen N ahrung  oder einem 
P riv a tam te  ein jährliches Einkommen von mindestens v ierhundert R bl. in der G ouver­
nem entsstadt, von zweihundert R bl. in  einer anderen S ta d t  oder au f dem Lande haben
und, in jenem wie diesem Falle, in  einer Kreisschule oder einer anderen derselben gleich­
stehenden öffentlichen oder privater: L ehranstalt den C ursus n n t E rfolg  abso lv irt haben.

8 2. Von den in den: 8 1 bezeichneten Personen können nicht Geschworene sein:
1 ) diejenigen, welche ein ständiges Richteramt, ausgenom m en das eines G em einde­

richters (8 1 P .  1 ) bekleiden, desgleichen die S ta a ts a n w a lte  und deren G ehilfen , die



Vorstände der Verwaltungsbehörden für das Gouvernement, einen Kreis oder eine Stadt, 
die Recktsanwalte und öffentlichen Notare an dem Orte des Sitzes des Bezirksgerichts, 
die Obersecretaire, Secretaire und Secretairsgehilfen eines Gerichts, die Kreisrentmeister, 
Kronssörster und Polizeibeamtcn;

2) Geistliche aller Confessionen,
3) Militairpersonen, welche im wirklichen Dienste in der Landarmer oder in der 

Marine stehen, desgleichen diejenigen Civilbeamteu, welche bei den Heeresabtheilungen 
sich befinden oder in den Ressorts der Landarmer oder Marine angestellt sind:

4) Volksschullehrer und Glementarlehrer,
5) Dienstboten,
6) diejenigen, welche wegen körperlicher Gebrechen, wie z. B. Laube, Stumme, 

Blinde, oder wegen geistiger Mängel zn den Dienstverrichtungen eines Geschworenen 
untauglich sind,

7) diejenigen, welche wegen eines die öffentliche Achtung ihnen entziehenden Ver­
brechens oder Vergehens (z. B. wegen Diebstahls, Nnterschlagung, Betrugs, Fälschung, 
Bestechung), oder zn einer Gefängniß- oder höheren Strafe, sofern sie mit Verlust oder 
Beschränkung von Standesrechten verbunden ist, verurtheilt sind, — so lange sie nicht 
Wiederbefähigung erlangt haben, — oder welche eines solchen Verbrechens oder Ver­
gehens wegen in llntersuchnng stehen, das zu den im Anfang dieses Punktes angegebenen 
gehört, oder mit einer der daselbst bezeichneten Strafen bedroht ist, oder in solcher Unter­
suchung gestanden haben und nicht durch Urtheil freigesprochen sind;

8) diejenigen, welche ans dem öffentlichen Dienste, oder aus dem geistlichen Stande, 
oder aus einer Gemeinde oder Adelscorporation ausgeschlossen sind,

8) diejerügen,. welche.„sich, ,LÜwm,.MtsMi.chM. .Hebenswandel ergeben haben, oder
Ach nicht eines guteil Leumundes erfreuen,

10) diejenigen, gegen welche der Göneurs eröffnet ist, bis zu dessen Beendigung,
11) diejenigen, welche unter (Luratel stehen.
§ 3. Von den in dem 8 1 bezeichneten Personen werden, wenn sie rechtzeitig 

darum nachsuchen, von der Verpflichtung Geschworene zu sein befreit:
1) diejenigen, welche Das siebzigste Lebensjahr zurnckgelegt haben, oder vor Be­

ginn des Jahres, für welches sie Geschworene sein sollen, zurücklegen werden;
2) diejenigen, welche von ihrem geringeil Einkommen die' Kosten nicht bestreiten

können, welche der Dienst des Geschworenen ihnen auferlegt, und darüber ein Zeugniß 
ihrer Gemeindebehörde oder nächsten Obrigkeit vorlegen,

3) Lehr- und andere Beamten, deren Unentbehrlichkeit im Dienste des Staates, der 
Kirche oder Schule die Vorgesetzte Dienstbehörde bezeugt,

4) Aerzte,
5) die für eilte Sitzungsperiode gezogeneil Geschworenen, wenn sie auf die erhaltene 

Vorladung erschienen und ihren Verpflichtungen als Geschworene nachgekommen sind, — 
für die nächsten zwei Sitzungsperioden,

6) die Ergänzungsgeschworenen unter gleichen Voraussetzungen, — für die nächste 
Sitzungsperiode.

8 4. Für die Wahl der Geschworenen eines Bezirksgerichts wird eine allgemeine 
und enw besondere Geschworenenliste augefertigt.

8 5. Die allgemeine Liste (8 4) wird von eitler besonderen Commission ange­
fertigt, welche chesteht aus je drei von der Ritterschaft auf drei Jahre gewählten, in dem 
Bezirke angesessenen Gutsbesitzern lind aus je drei aus dem Magistrate und der Aeltesten- 
bank der Stadt, in welcher das Bezirksgericht seineil Sitz hat, gleichfalls auf drei Jahre
aus ihrer Mitte gewählten Personen.

8 6. Die Commission tritt jährlich zusammen und ist verpflichtet, die allgemeine 
Liste ihres Bezirks für das laufende Jahr zn prüfen und zn ergänzen, indem sie die Ge­
storbenen und diejenigen,' welche das Recht auf das Amt eines Geschworenen verloren, 
aus der Liste streicht, diejenigen aber, welche dieses Recht erlangt haben, in die Liste auf- 
nimmt. Solchergestalt hat die Commission zum erstell September eines jeden Jahres die
Liste über alle Bewohner des Bezirks anzufertigen, welche zu Geschworenen erwählt
werden können.

8 7. Die allgemeine Geschworenenliste kann von Jedem, der zu dein Amte eines 
Geschworenen berechtigt ist, eiugesehen werden.

8 8. I n  der Zeit vom 1. bis 8. incl. Septbr., in welcher die Geschworenenliste in 
dem Locale der Commission und an anderen geeigneten Orten zur Einsicht ausliegen 
mup, hat der Berechtigte (8 7) behufs der Commission, unter Vorstellung der betreffenden Be­
weise, über die unrechtsertige Aufnahme oder Nichtausnahme einer Person in die Liste



Anzeige zu machen. I n  derselben Zeit sind auch die etwanigen Befreiungsgesuche (8 3) 
der Commission einzureichern

§ 9. Wenn Anzeigen und Gesuche dieser Art (8 8) sich als begründet erweisen, 
hat die Commission demgemäß die Liste znrechtzustellen. Ueber Anzeigen und Gesuche, 
welche nicht berücksichtigt werden können, hat die Commission, unter Anführung der Gründe, 
in der Liste selbst einen Vermerk zu machen.

8 10. Die allgenreine Geschworenenliste wird am ersten Oetober von der Commission 
dem Civilgouverneur vorgestellt. Letzterer hat zu prüfen, ob bei Anfertigung dieser Liste 
die gesetzlichen Vorschriften beobachtet worden sind; er hat ferner darüber zu entscheiden, 
ob die Commission mit Recht die gemachten Anzeigen und eingereichten Besreiungsgesuche 
(8 9) unberücksichtigt gelassen; endlich hat er aus der Liste die nnrechtfertiger Weise in 
dieselbe aufgenommenen Personen auszuschließen und dabei die Gründe der Ausschließung 
bei jedem einzelnen zu bemerken. Hierauf hat der Civilgouverneur zum ersten November 
die Liste der Commission zurückzusenden. Diese Liste wird in den Loealblüttern ver­
öffentlicht.

8 11. Beschwerden gegen die von dein Civilgouverneur bewerkstelligten Ausschlie­
ßungen können im Laufe eines Monats, von dem Tage der Veröffentlichung der allgemei­
nen Liste gerechnet, bei dem ersten Departement des Dirigirenden Senats erhoben werden.

8 12. Die in 8 11 bezeichneten Beschwerden sind dem Civilgouverneur zu über­
geben, welcher dieselben mit seiner Erklärung dein Senate vorstellt. Ueber die hierauf 
erfolgten Entscheidungen des Senats hat der Civilgouverneur die betreffende Commission 
zur Erfüllung zu benachrichtigen.

8 13. Die Zusammenstellung der besonderen Geschworenenliste (8 4) liegt der 
in § 5 bezeichneten Commission ob, welche zu diesem Zwecke unter dem Vorsitze eines 
örtlichen Kreisadelsmarschalls, in den Städten Riga, Reval und Mitau aber unter dein 
Vorsitze eines Bürgermeisters, zusammentritt und einen Friedensrichter der Stadt, in 
welcher die Commission sich versammelt, zu ihren Sitzungen hinzuzuziehen hat.

8 14. In  die besondere Liste werden aus den zum Geschworenenamte berechtigten 
Personen nur diejenigen eingetragen, welche in: Lause des nächstfolgenden Jahres zum 
Geschworenendienste einznberüfen sind.

8 15. Die nach 8 18 verstärkte Commission hat bei der Wahl der Geschwore­
nen die allgemeine Liste zu Grunde zu legen und dabei besondere Rücksicht darauf zu 
nehmen, in welchem Maße jede einzelne Person, welche den in den 88 1—5 dieser Ver­
ordnung enthaltenen Bedingungen entspricht, ihren sittlichen und anderen der Com­
mission etwa bekannteil Eigenschafteil nach zur Erfüllung der Pflichten eines Geschwo- 
renen geeignet ist. Die Commission entscheidet auch über die bei ihr etwa eingereichten 
Befreiüngsgesuche. Beschwerbeil über das Verfahren und die Entscheidungen der Com­
mission find unzulässig.

8 16. I n  die besondere Geschworenenliste werden 160 Personen eingetragen.
8 17. Bei Anfertigung der besonderen Liste hat die verstärkte Commission gleich­

zeitig eine besondere Liste der Ergäuzungsgeschworenen zusammenznstellen.
I n  diese Liste werden nur' solche Personell eingetragen, welche an dem Orte des 

Sitzes des Bezirksgerichts ihren Aufenthalt haben.
8 18. I n  die Liste der Ergänzungsgeschworenen werden für die Gouvernements- 

städte 60, für die übrigen Städte 40 Personen eingetragen.
8 19. Nach Anfertigung der Listen über die Geschworenen und Ergänzungsge- 

schworeilen hat die verstärkte Commission die in dieselben eingetragenen Personen auf 
die vier Sitzungsperioden des Jahres zu vertheilen und in den ersten Tagen des 
December sowohl diese Listen in den Localblättern zu veröffentlichen, als auch durch die 
Polizei die gewählteil Personen darüber zu benachrichtigen, m welchem Monate dieselben 
auf den Ruf des Gerichts zur Erfüllung ihrer Verpflichtung als Geschworene zu erscheinen 
bereit sein müssen.

8 20. Jeder, der in die Listen der Geschworenen oder Ergänzungsgeschwore­
nen eingetragen ist, kann bei dem Präsidenten des Bezirksgerichts, unter Angabe der 
Gründe, darum nachsuchen, daß er aus einer Sitzungsperiode in eine andere übergeführt 
werde. Gesuche dieser Art kann der Präsident, wenn keine Hindernisse entgegenstehen, 
von sich aus erfüllen.

8 21. Die Ordnung, in welcher die Geschworenen zur Theilnahme an der Prüfung 
und Entscheidung von Strafrechtsfätten einzuberusen sind, ist in der Strafprozeß­
ordnung enthalten.



Beilage zu dem Art. 2VK.

E tat der Gerichte und Zustizbeamten, nebst Angabe der Ctasscn 
-er  Ä m te r , Uniform »nd M nsto».

I. Appellatiansgericht.
P rä s id e n t ........................................
N iceprüsident.................................
O b e r r a th .......................................
Obersecretaire..................................
S ee re ta ire .......................................
Seeretairgehilse..............................
T ranslateur, niedere Kanzleibeam­

ten, Gerichtsdiener und Kanzlei­
bedürfnisse .................................

II.
P rä s id e n t.......................................
Meepräsident  ..............................
Aelterer R a th .................................
Jüngerer R a t h ..............................
S ee re ta ire .......................................
Seeretairgehilse..............................
Translateure, niedere Kanzleibeam­

ten, Gerichtsdiener und Kanzlei­
bedürfnisse .................................

M . Untersuchungsrichter.
Untersuchungsrichter . . . 
Protokollführer desselben.

IV. Friedensrichter.
F riedensrich ter...............
Actuar desselben............

V. StaatstUMlütc.
S taa tsan w alt des Appellationsge­

richts .............................. ............
Gehilfe desselben...........................
Seeretaire desselben .....................
S taa tsan w alt des Bezirksgerichts.
Gehilfe desselben...........................
Seeretaire desse lben .....................
Den: S taatsanw alte  für Kanzlei- 

bedürsnisse.................................

>age in Uulieln.

G eh alt. T asel-
geld.

3000
3000
2000
1000

000
300

2500
2000
1200
1000

500
300

1000

3000
2000
500

2000
1000

500

1500
1000

750
400
300

Ouar
tiergeld.

1000
750
400
300

Z u sam
men.

1500 0000

150 150

1000
750
500
500
250
150

500

1000
1000

250
750
500
250

1000
750
500
500
250
150

1000
1000

250
750
500
250

5000
3500
1800
1200

000

3000

4500
3500
2200
2000
1000

000

2500

1500
400

15004^
400

5000
4000
1000
3500
2000
1000

300

l asst
des der U n i-  

A m tes. form .

IV
IV
V

V II
V III
IX

IV
V
V
V

V III
IX

V I
IX

V
V III

IV
V 

V III
V

VI 
V III

IV
IV
V

V II
V III
IX

IV
V
V
V

V III
IX

V I
IX

V
V III

IV
V

V III
V

VI 
V III

der P e n ­
sion.

II  
II  

III, 1
V

V I
V II

I I  
III, 1 
III , 1 
III , 1

VI
V II

I II , 2 
V II

III , 1 
V I

II  
II I , 1 

V I 
III , 1 
III , 2 

V I

« )  D er Untersuchungsrichter erhält außer dem G ehalte auch eine W o h n u n g , desgleichen Pferde m  
den F a h rten , gleich den P olizeibeam ten . Kann ihm  eine W ohnung nicht eingeräum t w erden, so erhalt 
er V uartiergetd  gleech einem sünqeren N ath e des B ellrtsgerich ts.

' 4 )  D a s  G eh alt des Friedensrichters t a n n , a u f Vorstellung der E m ge,essenen des S p r e n g e ls , wegen  
Unzulänglichkeit biß au f 2 2 00  N b l. erhöht werden.



Beilage zu dem Art. 300.

V o n  den ö s s c n t l i c h t n  N o t a r e n .
Voll der Anstellung.

8 1 Die öffentlichen Notare in den Städten der Ostsee-Gouvernements werden von 
dem betreffenden Appellationsqerichte angestellt und in dem betreffenden BeMsgenchte beerdigt 

8 2 Die Zahl der Notare richtet sich nach dem Umfange der Geschäfte und wird
von dem Appellationsgerichte bestimmt.

L 3. Als Notare tonnen nur solche Personett angeftellt werden, welche auf eurer 
Universität des Reiches oder des Auslandes den juristischen Uursus absolvirt und außer­
dem befriedigende Kenntnisse des in den Ostsee-Gouvernements geltenden Rechts durch ern 
bei der Dorpater Universität abgelegtes Examen nachgewiesen, auch wenigstens ern ^ahr 
in einem Gerichte ein Amt betleidet haben.

8 4. I n  Riga ist außerdem bei Anstellung der Notare darauf Nuckstcht zu nehmen, 
daß zur Zeit mindestens einer derselben die Kenntnis fremder Sprachen, namentlich der
französischen und englischen, besitze. . ^

 ̂ 5. Den Notaren ist die Ausübung der Advoeatnr und dre Betrerbuirg des Han-

del- ^  in welchen besondere Notare sich nicht befinden, tonnen die
Secrctaire der M -aiftrat- und der Bezirksaerichte, desgleichen die Friedenisrichter mit Ge­
nehmigung des Apsiellationsgerichts die Geschäfte der Notare mit deren Rechten und 
Pflichten besorgen.

V . Bon den Rechten und Pflichten.
L 7. Jeder Notar führt sein eigenes, von ihm selbst beliebig g e w ä lft te s  Dienstsiegel, 

mit seinem Namen und Wohnort in der Umschrift, mit welchem alle ^n e  A u s fe r ^  
gen versehen sein müssen. Er hat das Siegel vor ferner Anstellung dem Appellatrons.
qerichte vorzustellen und daselbst einen Abdruck desselben niederzuleWr .......

H 8. Die Notare haben ihren Wohnsitz rn der betreffenden Stadt rrrrd können rh 
Amt in dem ganzen Bezirke des Bezirksgerichts ausüben.

8 9. Innerhalb des Bezirkes (8 8) dürfen dre Notare Nremanden rhren Drenst 
verweigern. Klagen über Verweigerung amtlicher Dienstleistungen werden ber dem

orlü ch m ^u k -g d u ch t^^Z ^rp s lich tc t, täglich während bestimmter Stunden, deren Fest- 
stellung vor: der Bestätigung des betreffenden Bezirksgerichts abhangt, rn rhren Amts- 
stuben anwesmd^ngmn ^  ^  ^  ^  Geschäftskreise gehö­

renden Dienstleistungen erheben sie Gebühren nach einer vom dem Appellatwnsgerlchte 
bestimmten Taxe; außerdem haben sie Anspruch auf Ersatz der daber von rhnen auf­
gewandten Kosten.

6. Von dem Geschäftskreise und non dem Verfahren.
« 12. Zu  den, Geschäftskreise der Notar- gehören alle Geschäfte der freiwilligen Ge­

richtsbarkeit, sofern dieselben nicht der Amtsthätigkeit anderer Justizbeamten oder der Ge-
richte ausdrücklich Vorbehalten sind. ,  ̂ ,,,, ..

8 13. Von dem Geschäftskreise der Notare srnd insbesondere ausgeschlossen:
1) das Corroborations- und Hypothekenwesen,
2) das Nachlaß- und Vormundschaftswesen, .... .....
3) die Versiegelung und Inventur, sowie dre Vornahme öffentlicher Versteigerun­

gen in Nachlaß- und Concurssachen,
4) die Attestation von Testamenten und Ehestrftungen. . o

8 14. Die von dem Wirkungskreise der Notare ausgeschlossenen, unter Ziffer 3
des 8 13 ausgesübrten Geschäfte können von den mit ihnen betrauten Gerichten, bezie­
hungsweise Jilstizbeamten, den Notaren übertragen werden.



§ 15. Innerhalb ihres Geschäftskreises haben die Notare aus Ersuchen der Bethei­
ligten alle auf Rechtsverhältnisse sich beziehenden Erklärungen, Verträge und Ereignisse 
zu beurkunden, über welche nach dem Willen der Betheiligten oder nach gesetzlicher Vor­
schrift öffentliche Urkunden zu errichten sind, dergleichen schriftlichen Verhandlungen durch 
Beglaubigung (Vidimation) die Eigenschaft öffentlicher Urkunden zu verleihen, Ab­
schriften davon aufzubewahren und Ausfertigungen und Abschriften zu ertheilen.

Anm. Die Aufnahme einer Urkunde durch den Notar hängt ebenso wie die Be­
glaubigung einer Urkunde durch denselben von dem Willen der Betheiligten 
ab. Durch die in der Aufnahme oder Beglaubigung einer Urkunde erfolgte 
Mitwirkung des Notars wird die Urkunde eine öffentliche.

8 16. Insbesondere liegt den Notaren auf Wunsch der Betheiligten ob:
1) Urkunden über Rechtsgeschäfte zu errichten;
2) die Aechtheit der Namensunterschriften, so wie die Richtigkeit von Abschriften zu

attestiren;
3) Loealinspectionen vorzunehmen und über den Befund Attestate auszureichen;
4) Wechsel und Leihbriefe zu attestiren und zu protestiren;
5) See- und Schisffahrtsproteste zu verschreiben und Schisfsverklarungen aufzunehmen;
6) Mittheilungen, Anträge, Erklärungerl und dergl. zu vermitteln und zu verschreiben.

8 17. Die Notare dürfen nicht Verhandlungen aufnehmeu oder bei ihnen produ-
cirte Urkunden attestiren, wenn ver Inha lt gegen ein bestimmmtes Strafgesetz verstößt. Sie sind 
zur Belehrung der BetbeilIgten verpflichtet, wenn das von ihnen beabsichtigte Geschäft
im Ganzerl oder im Einzelnen nngrltig ist, oder wenn die Erscheinenden zu dem von
ihnen beabsichtigten Geschäft unfähig, desgleichen wenn sie die Folgen desselben zu übersehen 
nicht im Stande find. Beharren dieselben im letzten Falle gleiärwohl bei ihrem Vorsatze, 
so haben die Notare in der alsdann unweigerlich aufzunehmeudeu Verhandlung dessen aus­
drückliche Erwähnung zu thun.

8 18. Kein Notar darf eine Verhandlung aufnehmen oder eine Urkunde attestiren,
bei welcher er selbst oder seine Ehefrau, oder seine oder seiner Ehefrau Verwandten, oder
Verschwägerte in gerader Linie, in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade, oder adoptirte 
oder unter seiner Vormundschaft stehende Personen betheiligt sind.

8 1l>. Die bei der Verhandlung erscheinenden Personen müssen nach Name, Stand 
und Wohnort den Notaren bekannt sein. Bei Mangel dieser persönlichen Bekanntschaft 
müssen Name, Stand und Wohnort der Erscheinenden durch zwei glaubwürdige Zeugen, 
als welche auch Verwandte so wie Dienstboten der Erscheinenden zuzulassen sind, oder 
durch andere Beweismittel sestgestellt werden, und haben die Notare in die Verhandlung 
das Betreffende aufzunehmen.

8 20. Alle Notariatsurkunden müssen angeben:
1) den Ort, das Jahr, den Monat und Tag, wo die Verhandlung statt hatte;
2) den Namen, Stand und Wohnort der Betheiligten;
3) den Namen und Wohnort des Notars und seine Unterschrift.

8 21. Die Notariatsurkunden müssen deutlich, ohne Abkürzungen und Lücken ge­
schrieben werden. Alle Angaben von Summen, Zahlen, Nummern und Terminen wer­
den wenigstens einmal mit Buchstabeil geschrieben.

8 22. Zusätze und Veränderungen sind an den betreffenden Stellen durch ein Ver­
weisungszeichen anzudeuten und am Rande oder am Ende der Urkunde beizusügen; 
die ausdrückliche Genehmigung derselben durch die Betheiligten muß vermerkt und 
von den Letzteren unterschrieben werden. Ist es nöthig, ein oder mehrere Worte auszu­
streichen, so muß dies so geschehen, daß die Worte leserlich bleiben. Radirungen dürfen 
in der Urkunde nicht Vorkommen.

8 23. Alle Urkunden, welche behufs Aufnahme der Verhandlungen beigebracht 
werden, wie namentlich Vollmachten, Legitimationen und andere Zeugnisse, müssen in 
der Notariatsurkunde erwähnt sein, unter Anführung dessen, ob sie im Original oder 
in einer beglaubigten oder nicht beglaubigten Abschrift produeirt worden sind.

8 24. Am Schlüsse jeder Verhandlung, welche die Abschließung eines einseitigen 
oder zweiseitigen Rechtsgeschäfts zum Gegenstaude hat, muß ausdrücklich erwähnt werden, 
daß sie den Interessenten vorgelesen oder von denselben durchgelesen worden ist.

8 25. Notariatsurkunden über Rechtsgeschäfte werden von den Betheiligten und, 
wenn Zeugen vorhanden sind, auch von diesen unterschrieben; nach ihnen unterschreibt 
sie der Notar.

8 26. Ist einer der Betheiligten des Schreibens unkundig oder aus einem anderen 
Umstande zu schreiben verhindert, so hat für ihn ein Anderer, der seinem Namen, Stande 
und Wohnorte nach dem Notar bekannt sein muß, zu unterschreibett; hierüber geschieht



in der Urkunde selbst Erwähnung und hat solches der zur Unterschrift Hinzugezogene 
durch seine Unterschrift zu bestätigen.

8 27. Die Notariatsurkunden können in deutscher, russischer, estnischer und lettischer 
Sprache geschrieben werden. Wollen jedoch die Betheiligten, oder einer von ihnen, we­
gen Unkeuntniß dieser Sprachen die Urkunde in ihrer Sprache abgefaßt haben, so kann 
der Notar, wenn er der betreffenden Sprache mächtig ist, selbst die Urkunde in der 
fremden Sprache abfassen. Fehlt es ihm an der erforderlichen Kenntniß der fremden 
Sprache, so geschieht die Abfassung der Urkunde in deutscher oder russischer Sprache, es 
wird jedoch eine beglaubigte Uebersetzung in fremder Sprache, durch Vermittelung eines 
Translateurs, angeschlossen.

§ 28. In  der Uebersetzung muß die Hinzuziehung eines Translateurs erwähnt, so 
wie diese von dein hinzugezogenen Translateur mit unterschrieben werden.

8 29. Alle von dem Notar aufgenommenen, so wie alle bei ihm produeirten Ur­
kunden werden scknmt den darauf verschriebenen Attestaten und Unterschriften, nach der 
Zeitfolge und nach fortlaufenden Nummern, wörtlich in das betreffende Schnurbuch ein­
getragen und, mit diesen Nummern versehen, den Betheiligten gegen Quittung im Schnur­
buche ausgereicht, beziehungsweise retradirt.

8 30. Die Notare dürfen denjenigen, welche bei den aufgenommenen Verhandlun­
gen in eigenem Namen betheiligt sind, so wie deren Bevollmächtigten, Erben und Rechts­
nachfolgern Ausfertigungen und Auszüge ertheilen oder Kenntnis; über den Inhalt der 
Verhandlungen geben. Anderen Personen werden Ausfertigungen und Auszüge nur aus 
Anordnung des Gerichts ertheilt, worüber in der Urkunde selbst Erwähnung geschieht.

8 31. Jeder Notar ist verpflichtet, folgende Schnurbücher zu führen:
1) ein Buch zum Einträgen von Wechseln und Leihbriefen;
2) ein Buch zum Einträgen von vorbereitenden Verabredungen und Verträgen, 

mit Ausnahme von Wechseln und Leihbriefen;
3) ein Buch zum Einträgen der von den Notaren zum Besten der Stadteinkünfte 

erhobenen Steuern.
8 32. Die unter Ziff. 1 und 2 des 8 31 gedachten Schnurbücher haben die Notare 

selbst anzuschaffen; sie werden in dem Bezirksgerichte paginirt, attestirt und besiegelt, und 
wird bei der Attestation von den Notaren nach der Bogenzahl eine auf Grund der Stem­
pelgesetze feststehende Steuer zum Besten der Krone erhoben. Das unter Ziff. 3 gedachte 
lLchnurbuch erhalten die öffentlichen Notare fertig attestirt und versiegelt von dem Be­
zirksgerichte.

I) . Von der Rechenschnstsablegung.
8.33. Am Schlüsse des Jahres sind von den Notaren ihre Schnurbücher dem Be­

zirksgerichte zur Revision vorzustellen, nachdem sie dieselben mit Angabe der Zahl der
darin eingetragenen Sachen abgeschlossen haben. Die Richtigkeit des Abschlusses wird 
von dem Bezirksgerichte attestirt.

8 34. Der Betrag der von ihnen zum Besten der Stadteinkünste erhobenen Steuern 
ist von den Notaren monatlich bei der betreffenden Stadtcasse einzuzahlen, nachdem sie
von solchem Betrage die ihnen zustebenden Procente in Abzug gebracht haben. Außer-
dem haben sie ihre Schnurbücher, nachdem dieselben von dem'Bezirksgerichte attestirt 
worden sind, und zwar die unter Ziff. 1 und 2 des 8 31 gedachten, denn Kameralhofe 
vorzustelleu.

L . Von der Unterordnung, Beurlaubung und Entlassung.
8 35. Die Notare stehen unter der Aussicht des örtlichen Bezirksgerichts.
8 36. Die Beurlaubung der Notare hängt von dem Bezirksgerichte, ihre Entlas­

sung von dem Appeüatiousgerichte ab.
8 37. I n  den; Falle der Beurlaubung eines Notars hat er die Führung seiner

Amtsgeschäfte für die Zeit seiner Beurlaubung einen; gehörig qualisieirteu, von dem Be­
zirksgerichte zu bestätigenden Stellvertreter zu übertragen.

8 38. Beim Austritt eines Notars aus dem Dienste, bei Suspension desselben 
von den; Amte, oder bei dessen Ableben hat das Bezirksgericht alle das Amt desselben 
betreffenden Papiere, so wie dessen Schnurbücher und Dienstsiegel an sich zu nehmen 
und aufzubewahren. Zur Besetzung des erledigten Amtes ist von dem Bezirksgericht 
dem Appellationsgericht Unterlegung zu machen.

Druck von C. Mattiesen in Dorpat.
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